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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Geht es Ihnen auch so? 
 
Man hat jedes Jahr das Gefühl, dass 
das laufende Kalenderjahr immer 
schneller verrennt und Weihnachten 
und das Jahresende immer schneller 
auf einen zukommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natürlich haben wir auch in unserer 
vierten Ausgabe in diesem Jahr wie-
der einige interessante Mitteilungen 
zu machen. 
 
Der Breitbandausbau, der im Au-
gust 2023 bautechnisch begonnen 
hat, ist im November 2025 fertigge-
stellt worden. Dies bedeutet, dass 
nun jeder der 1.749 Hausanschlüsse 
in den sieben betreffenden Gemein-
den erstellt ist und für eine Versor-
gung durch die M-net bereitsteht. Na-
türlich wird es vereinzelt noch das 
eine oder andere Problem geben.  
 
Hierfür steht Ihnen aber nach wie vor 
unser Breitbandpate, Geschäftsstel-
lenleiter Klaus Hoffmeister, beratend 
zur Seite. 

Am 9. Dezember erfolgte der offiziel-
le Startschuss für die Vorbereitungen 
zur Kommunalwahl 2026. Bekann-
termaßen finden diese vier Wahlen 
am Sonntag, 8. März 2026 statt.  
 
Seit 9. Dezember konnten offiziell die 
Wahlvorschläge für die Bürgermeis-
terwahlen und die Gemeinderatswah-
len bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Gerzen eingereicht werden. Bereits 
am 9. Januar werden diese Wahlvor-
schläge offiziell in den Sitzungen der 
Gemeindewahlausschüsse geprüft 
und entweder zugelassen oder zu-
rückgewiesen. In einem gesonderten 
Bürgerblatt´l werden wir voraussicht-
lich im Februar 2026 über die zuge-
lassenen Wahlvorschläge und die 
Muster der Stimmzettel informieren 
können. 
 
Bereits heute ergeht unser Aufruf: 

 

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht 
unbedingt Gebrauch! 

Demokratie braucht aktive Wähler! 

 

Wollen auch Sie sich als  
ehrenamtlicher Wahlhelfer  

engagieren? 

Melden Sie sich bitte an  
wahlen@gerzen.de  

Ohne Ehrenamtliche 
 ist keine Wahl möglich! 

DANKE für Ihre Unterstützung! 
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Ihre Ansprechpartner finden Sie stets  

auf der letzten Seite des Bürgerblatt´l. 
 

Fotos: VG Gerzen 

Für die Bildveröffentlichungen liegen  

die erforderlichen Zustimmungen vor. 
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Zum Zeitpunkt des Erscheinens 
dieses Bürgerblatt´ls wird unse-
re neue Kämmerin, Vanessa 
Vogel, die jeweiligen Haus-
haltspläne für das Haushalts-
jahr 2026 mit den beteiligten 
Gremien der beiden Schulver-
bände, des Zweckverbandes 
und der Verwaltungsgemein-
schaft verabschiedet haben. 
Auszüge daraus finden Sie im 
Inneren der vorliegenden Aus-
gabe. Geplant ist auch, die 
Haushaltspläne der vier Ge-
meinden noch im ersten Quartal 
2025 zu verabschieden. 
 
Der Waldfriedhof Schalkham 
wird voraussichtlich ab 1. Janu-
ar 2026 in Betrieb genommen 
werden können. Nach dem Ab-
schluss des juristischen Streit-
verfahrens vor dem Verwal-
tungsgericht Regensburg, vor 
dem sich die Gemeinde 
Schalkham mit ihrer Rechtsauf-
fassung durchgesetzt hat, lau-
fen derzeit bereits die Erschlie-
ßungsmaßnahmen zur Anle-
gung der Zufahrt und der Park-

plätze, die Planungen für den 
Pavillon und die notwendigen 
Rodungsarbeiten in der er-
schlossenen Teilfläche. Verwal-
tungstechnisch sind noch die 
notwendigen Satzungen zu ver-
abschieden und die Grabab-
schnitte und Bäume zu kartie-
ren. Es wird gesondert bekannt 
gegeben werden, ab wann erste 
Bestattungen im Waldfriedhof 
stattfinden können. 
 
Lassen Sie uns bereits an die-
ser Stelle einen besonderen 
Dank sagen, an eine Mitarbeite-
rin, die seit November 1989 - 
damals noch im Meldeamt - für 
die VG tätig war und seit Sep-
tember diesen Jahres in die 
Freistellungsphase ihrer Alters-
teilzeit eingetreten ist. Christine 
Gneißinger aus Neuhausen hat 
zuletzt als Leiterin des Steuer-
amtes und stellvertretende Ad-
ministratorin im Rathaus gewirkt 
und sich auch den großen Her-
ausforderungen, die in dieser 
langen Zeit auf das Rat-
hausteam gewirkt haben, nicht 

nur gestellt, sondern diese auch 
aktiv angenommen und bewäl-
tigt.  
 

Ein herzliches  
vergelt`s Gott hierfür! 

 
Natürlich ist es uns auch in die-
sem Jahr ein besonderes Anlie-
gen, unseren ehrenamtlich Täti-
gen in den vier Gemeinden auf 
das Allerherzlichste für ihren 
enormen Einsatz Dank zu sa-
gen. Wir betrachten dieses En-
gagement nicht als Selbstver-
ständlichkeit. Gerade unsere 
ehrenamtlich Tätigen in all den 
öffentlichen oder auch privaten 
Einrichtungen in unserem Ver-
waltungsgebiet leisten in ihren 
unterschiedlichsten Facetten 
ihrer Tätigkeiten Dinge, die die 
politische Gemeinde allein nie-
mals stemmen könnte. Wir wis-
sen diese Leistungen zu schät-
zen und hoffen, dass dieses eh-
renamtliche Engagement auch 
in Zukunft so weitergeführt wer-
den wird. 

 

Johann Luger 

1. Bürgermeister 

 

Konrad Hartshauser 

1. Bürgermeister 

 

Lorenz Fuchs 

1. Bürgermeister 

Ihre Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Für das kommende Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen   

eine glückliche Zeit im Kreise Ihrer Familie.  

Für den Jahreswechsel und das kommende Jahr 2026 wünschen wir Ihnen   

alles Gute, beste Gesundheit und, vor allem, ein friedvolles Jahr 2026. 

 Bleiben Sie gesund! 

 

Jens Herrnreiter 

1. Bürgermeister 
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Neue Satzungen ab 01.01.2026 in der Gemeinde Schalkham 

In der Dezember-Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde 
Schalkham wurde die Fried-
hofsbenutzungssatzung für 
den Waldfriedhof Schalkham 
beschlossen. 

Ebenso wurden die Einleitungs-
gebühren im Rahmen der Bei-
trags– und Gebührensatzun-
gen der Kläranlagen Lebers-
kirchen und Johannes-
brunn/Guntersdorf  ab 

01.01.2026 festgesetzt. Die 
restlichen Werte dieser Satzun-
gen bleiben unverändert. 
 
 
 

Bürgerversammlung der Gemeinde Schalkham 

Ende November fand im Gast-
haus Zur Linde die Bürgerver-
sammlung der Gemeinde 
Schalkham statt.  
 
1.Bürgermeister  Lorenz Fuchs 
begrüßte die anwesenden Zu-
hörer und freute sich über die 
zahlreichen Interessierten. 
   
Neben einem Ausblick auf die 
Haushaltsplanungen 2026 der 
Gemeinde Schalkham  gab 

Fuchs  viele Informationen und 
den jeweiligen Stand zu  Breit-
band, Mobilfunk, Waldfriedhof, 
Salzlagerhalle und FFW-Haus 
Leberskirchen sowie  Sanierung 
des Klostersüdflügels Johan-
nesbrunn wider.  
 
Im Nachgang gab 1. Bürger-
meister Fuchs den Gästen die 
Möglichkeit, im Rahmen der 
Bürgerversammlung Fragen und 

Anliegen direkt an ihn zu rich-
ten. 
 
Abschließend wünschte Lorenz 
Fuchs, auch im Namen seiner 
Gemeinderatskollegen, allen 
Bürgern  ein frohes Weihnachts-
fest,  einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und für die Zukunft 
Kraft, Gesundheit und Zuver-
sicht! 
 
 

Zahlreiche Bürger nutzten 
die Gelegenheit,  um sich 

aus erster Hand in der  
Bürgerversammlung über 

aktuelle Themen in der  
Gemeinde Schalkham   

zu informieren. 

Entwässerungsanlage Johannesbrunn / Guntersdorf Leberskirchen  

 bis 31.12.2025 ab 01.01.2026 bis 31.12.2025 ab 01.01.2026 

Beitragssatz     

pro m² Grundstücksfläche 0,50 € unverändert 0,54 € unverändert 

pro m² Geschossfläche 17,80 € unverändert 19,20 € unverändert 

Einleitungsgebühr pro m³ Abwasser 3,10 € 4,99 € 2,30 € 2,85 € 

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Schalkham hat ebenso be-
schlossen, zum 01.01.2027 die 

Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Wasserabgabesat-
zung neu zu erlassen.  

Im Laufe des Jahres 2026 wird 
hierfür eine Neukalkulation er-
stellt. 
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Ehrenkreuz in Gold für Helmut Mitterbiller  

Im Rahmen der Verbandsver-
sammlung des Kreisfeuerwehr-
verbands Landshut am Buß- 
und Bettag in Hinterskirchen 
(19. November 2025) ist Helmut 
Mitterbiller mit dem Ehrenkreuz 
in Gold ausgezeichnet worden. 
 
Die Ehrung – die höchste Aus-
zeichnung des KFV Landshut 
und nur für besonders herausra-
gende Verdienste um das Feu-
erwehrwesen vorgesehen – 
wurde vom Verbandsvorsitzen-
den Karl Hahn überreicht.  
 
Mitterbiller führte die Feuerwehr 
Aham insgesamt 30 Jahre in 
Führungsfunktionen, davon 18 
Jahre als stellvertretender und 
12 Jahre als erster Komman-
dant (bis 01.05.2025). In seine 
Amtszeit fallen zentrale Wei-
chenstellungen für Schlagkraft 
und Zukunftsfähigkeit der Wehr: 
die Sanierung des Gerätehau-
ses (2006) samt Anbau (2015), 
die Beschaffung des Mittleren 

Löschfahrzeugs (2015) sowie 
des Mannschaftstransportwa-
gens (2016). Parallel setzte er 
konsequent auf Ausbildung und 
Nachwuchsarbeit – mit dem 
systematischen Aufbau junger 
Gruppenführer, der kontinuierli-
chen Qualifizierung von Maschi-
nisten und einer verlässlich star-
ken Mannschaft. Fachlich wurde 
die Wehr u. a. durch das Defi-
Zubringer-Projekt und die ABC-
Kiste weiter professionalisiert.  
 
Über die Ortsgrenzen hinaus 
engagiert sich Mitterbiller als 
Vertreter der Kommandanten 
des Brandbezirks Süd im Ver-
bandsausschuss und bringt sei-
ne Erfahrung konstruktiv in die 
Zusammenarbeit im Landkreis 
ein. Auch nach der Übergabe 
der Kommandantenfunktion 
bleibt er der Feuerwehr Aham 
als erfahrener Gruppenführer 
erhalten.  
 

Mit der Verleihung des Ehren-
kreuzes in Gold würdigt der KFV 
Landshut ein langjähriges, wirk-
sames und vorbildliches Enga-
gement, das die Feuerwehr A-
ham sichtbar vorangebracht, 
kontinuierlich weiterentwickelt 
und tragfähig für die Zukunft 
aufgestellt hat.  

Quelle: FFW Aham 

Karl Hahn (Vorsitzender  
KFV Landshut e.V.) mit Helmut 
Mitterbiller (Feuerwehr Aham) 

Winter ist eine herrliche Jahres-
zeit. Wenn es schneit, haben oft 
nicht nur die Kinder ihren Spaß. 

Kaum sind jedoch ein paar 
Schneeflocken in Sicht, ist auch 
der Winterdienst gefragt… 

Unsere Winterdienste beginnen 
bereits in der Nacht mit ihrer Ar-
beit gegen  die Schnee- und 
Eisglätte.  

Bei den gemeindlichen Straßen-
netzen werden natürlich Priori-
täten gesetzt, welche Straßen 
zuerst geräumt bzw. gestreut 
werden.  

Wenn es den ganzen Tag 
schneit, ist es natürlich auch 
nicht zu vermeiden, dass nach 
dem Räumen die Straßen wie-
der zugeschneit werden. 

Leider stehen besonders in den 
Siedlungen viele Autos am Stra-
ßenrand. Dies beeinträchtigt die 
Räummöglichkeiten mit dem 
Räumfahrzeug. Ebenso bedeu-
tet dies aber auch einen größe-
ren Zeitaufwand für den Winter-
dienst, da sie hier aufgehalten 

werden und dies summiert sich 
am Ende. 

Bitte parken Sie Ihre Fahrzeuge 
möglichst nicht auf der Straße, 
sondern in Ihrer Zufahrt. 

Ebenso wird um Verständnis 
gebeten, dass das Räumschild 
nicht bei jeder Garagenzufahrt 
umgestellt werden kann, sodass 
hier möglicherweise Schnee auf 
den schon vom Anlieger ge-
räumten Zugangsbereich zu-
rückgeschoben wird. 

Seien Sie versichert: Der Win-
terdienst tut sein Möglichstes. 
Haben Sie also bitte Verständ-
nis dafür, dass nicht jede Straße 
zu jeder Zeit geräumt oder ge-
streut sein kann. 

 

Winterdienst  
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Sobald die Winterzeit Einzug 
hält, Frostgefahr gemeldet wird 
oder Straßen und Wege mit 
Schnee bedeckt sind, ist auch 
der gemeindliche Winterdienst 
wieder  im Einsatz. 

Hier einige Informationen, in 
welchem Umfang der Gesetzge-
ber und die Rechtsprechung 
den notwendigen Winterdienst 
umschreiben. 

Innerorts besteht eine Räum- 
und Streupflicht nur an ver-
kehrswichtigen (örtliche 
Hauptverkehrsstraßen, Haupt-
kreuzungen) und zugleich ge-
fährlichen Straßenstellen 
(scharfe Kurven, Fahrbahnver-
engungen, Gefällestrecken, 
Kreuzungen und Einmündun-
gen). Auf Nebenstraßen ist 
mit Schneeglätte zu rechnen. 

Verkehrsbereiche für Fußgän-
ger unterliegen innerorts eben-
so der Räum- und Streupflicht, 
im Rahmen der Leistungsfähig-
keit der Kommune, wobei Geh-
wege in der Reinhaltungspflicht 
der Angrenzer der Grundstücke 
liegen. Ist kein Gehweg vorhan-
den,  muss ein entsprechender 
Weg  seitens der Angrenzer 
verkehrssicher gemacht wer-
den. 

 

Außerorts besteht eine Räum- 
und Streupflicht für Straßen nur 
an verkehrswichtigen und zu-
gleich  besonders gefährli-
chen Straßenstellen (wichtige 
Ortsverbindungsstraßen mit be-
sonders gefährlichen Gefälle-
strecken). Für Geh- und Radwe-
ge besteht außerhalb der Ort-
schaften grundsätzlich keine 
Räum- und Streupflicht. 

Eine vollständige Gefahrlosig-
keit und ständiges Freihalten 
des Straßenraumes kann von 
den Verkehrsteilnehmern nicht 
erwartet werden, ebenso wenig, 
dass die Straßen zu jeder Zeit 
in einem völlig schnee-   oder 
eisfreien Zustand vorzufinden 
sind. Diese Auffassung hat sich 
mittlerweile bei den Gerichten 
nach Schadensersatzklagen ge-
gen die Kommunen gefestigt.  

So muss sich auch jeder Ver-
kehrsteilnehmer den gegebenen 
Straßenverhältnissen mit geeig-
neter Winterausrüstung 
(Schuhwerk, erhöhte Aufmerk-
samkeit, Winterreifen, Schnee-
ketten, Fahrweise usw.) anpas-
sen. 

Die Gemeinde führt im Rahmen 
der finanziellen und personellen 
Leistungsfähigkeiten den Win-
terdienst durch. Jedoch kann 
dies nur innerhalb der rechtlich 
bestehenden Verpflichtungen 
erfolgen. 

Weiterhin wird um Verständnis 
gebeten, dass der Winterdienst 
nach einem vorgegebenen Stre-
ckenplan durchgeführt wird, wo-
bei z. B. Siedlungs- und Seiten- 
sowie Nebenstraßen nach nie-
dereren Dringlichkeitsstufen und 
zeitlich nachrangig abgearbeitet 
werden oder kein Winterdienst 
stattfindet. 

Der Winterdienst beginnt be-
reits in den frühen Morgen-
stunden.  

Parkende Fahrzeuge in Wohn-
straßen behindern nicht selten 
die Winterdienstfahrzeuge. 

Deshalb werden alle Fahrzeug-
halter gebeten, so zu parken, 
dass möglichst keine Beein-
trächtigungen für die Räum- und 
Streufahrzeuge eintreten 
(Wendehammer, enge Kurven-
bereiche, gegenüber Ein- und 
Ausfahrten). 

Sollten Behinderungen durch 
die Fahrer festgestellt werden, 
kann nicht erwartet werden, 
dass ein Winterdienst vor allem 
im Hinblick auf das Schadensri-
siko durchgeführt wird. 

 

Räum- und Streupflicht in den Gemeinden 
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Schließtage des Landratsamtes Landshut  

Das Landratsamt Landshut (mit Außenstellen  
Kfz-Zulassungsstellen in Rottenburg und Vils-
biburg, Bauhöfe in Rottenburg und Vilsbiburg, 
zentrale Reststoffdeponie Spitzlberg, Außenstelle 
Rottenburg des Jobcenters Landkreis Landshut 
und die Stadt- und Kreisbibliothek Vilsbiburg) in-
formiert über folgende Schließzeiten/-tage: 

02.01.2026 
05.01.2026 
17.02.2026 

 
Der Winterdienst ist selbstverständlich gewähr-
leistet. 

Öffnungszeiten der Altstoffsammelstellen Aham, Gerzen und Kröning 

über Weihnachten und Neujahr 2025/2026 

Mittwoch, 24. Dezember 2025 geschlossen 

Samstag, 27. Dezember 2025  offen 

Mittwoch, 31. Dezember 2025  geschlossen 

Samstag, 3. Januar 2026 offen 

Altstoffsammelstelle Aham 

 Sommer Winter 

Mittwoch 13:00 bis 17:00 Uhr 12:30 bis 16:30 Uhr 

Samstag 9:00 bis 12:00 Uhr 9:00 bis 12:00 Uhr 

Altstoffsammelstelle Gerzen 

 Sommer Winter 

Mittwoch 13:00 bis 17:00 Uhr 13:00 bis 16:00 Uhr 

Samstag 9:00 bis 12:00 Uhr 9:00 bis 12:00 Uhr 

Altstoffsammelstelle Kröning 

 Sommer Winter 

Mittwoch 16:00 bis 18:00 Uhr 14:00 bis 16:00 Uhr 

Samstag 9:00 bis 12:00 Uhr 9:00 bis 12:00 Uhr 

Öffnungszeiten der  
Altstoffsammelstellen  

Zeitumstellungen 2026: 
Sommerzeit  Sonntag, 29.03. 
Winterzeit Sonntag,  25.10. 

Das Landratsamt Landshut ist umgezogen 

Landkreis Landshut 
Josef-Neumeier-Allee 1 
84051 Essenbach 
 08703 9073-0 
poststelle@landkreis-landshut.de 
https://www.landkreis-landshut.de/ 
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Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung ab 01.01.2026 

Ende August 2025 hat der 
Landkreis Landshut aufgrund 
des Art. 7 Abs. 2 und 5 
BayAbfG neue Gebühren für die 
öffentliche Abfallentsorgung ab 
01.01.2026 erlassen. 

Folgend ein zusammengefass-
ter Ausschnitt aus § 4 Gebüh-
rensatz im Vergleich zu den bis-
herigen Gebühren (Papiertonne 
bzw. Papiersäcke enthalten). 
 

Die Gebühr für Restmüllsäcke, 
die zusätzlich zu den vorge-
schriebenen Abfallbehältnissen 
erworben werden, beträgt un-
verändert 3,00 €/Sack. 

Müllgebühren bis 31.12.2025 mit Biotonne ohne Biotonne 

80 L Restmülltonne 17,60 Euro 13,20 Euro 

120 L Restmülltonne 26,40 Euro 19,80 Euro 

240 L Restmülltonne 52,90 Euro 39,60 Euro 

1.100 L Restmülltonne 219,60 Euro 162,00 Euro 

Müllsäcke (mit Papiersäcke) 5,50 Euro / Sack 4,50 Euro / Sack 

Müllsäcke (mit Papiertonne) 7,00 Euro / Sack 6,00 Euro / Sack 

Müllgebühren ab 01.01.2026 mit Biotonne ohne Biotonne 

80 L Restmülltonne 20,67 Euro 15,50 Euro 

120 L Restmülltonne 31,00 Euro 23,25 Euro 

240 L Restmülltonne 62,00 Euro 46,50 Euro 

1.100 L Restmülltonne 284,18 Euro 213,14 Euro 

Müllsäcke (mit Papiersäcke) 6,30 Euro / Sack 5,70 Euro / Sack 

Müllsäcke (mit Papiertonne) 8,30 Euro / Sack 7,70 Euro / Sack 

Öffnungszeiten und Kontaktdaten der Entsorgungseinrichtungen 

des Landkreises Landshut 

Die Kontaktdaten sowie die Öff-
nungszeiten der Entsorgungs-
einrichtungen des Landkreises 
Landshut sind in vielen Internet-
seiten zu finden. Leider kann es 
bei Veröffentlichung Dritter im-
mer wieder vorkommen, dass 
die Daten nicht auf dem aktu-
ellsten Stand sind. 

Die Abfallwirtschaft des Land-
kreises Landshut weist die Be-
völkerung deshalb darauf hin, 
sich direkt über die Homepage 
des Landkreises Landshut oder 
über die Abfall-App des Land-
kreises sich über die aktuellen 
Öffnungszeiten und Kontaktda-
ten zu informieren. 

https://www.landkreis-
landshut.de/themen/abfall-

umwelt-wasser/ 
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Abfall-App des Landkreises Landshut 

Auch bei Änderungen immer auf dem neuen Stand! 

Abfuhrtermine auf dem Handy  
Push-Nachrichten mit Erinne-
rungsfunktion 
 
Abfuhrtermin der Mülltonnen fast 
verpasst? 
 
Mit der Abfall-App des Landkreises 
Landshut wird das nicht mehr pas-
sieren! 
 
Auch mögliche Änderungen der 
Entsorgungstermine sind sofort 
angepasst! 

Neben der individuellen und zuver-
lässigen Erinnerungsfunktion der 
Abfuhrtermine, können Sie auch 
alles Wissenswerte rund um den 
Abfall und die Entsorgung erfahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 
https://www.landkreislandshut.de/themen/ 

abfall-umwelt-wasser/abfall-app/ 

Abfall+ für iOS 
 
 
 

Abfall+ für Android 

Abfuhrkalender künftig digital abrufbar  

Keine Postverteilung mehr an alle Haushalte 

Die Welt wird immer digitaler – 
dem trägt auch die Abfallwirt-
schaft im Landkreis Landshut 
Rechnung.  
 
So werden ab Jahr 2026 keine 
Abfuhrkalender in Papierform 
an die Haushalte verteilt – die 
Bürgerinnen und Bürger können 
diese bequem und genau auf 
ihre Adresse zugeschnittenen 
Versionen online abrufen.  
  
Neben der bekannten Abfall-
Info-App, die kostenfrei in allen 

App-Stores heruntergeladen 
werden kann, sind die Pläne 
auch auf der Homepage des 
Landkreises (www.landkreis- 
landshut.de/themen/abfall-
umwelt-wasser) verfügbar.  
 
Ein großer Vorteil der digitalen 
Angebote: Die Bürgerinnen und 
Bürger können sich Erinnerun-
gen abonnieren, um so an die 
jeweiligen Abfuhrtermine recht-
zeitig erinnert zu werden.   
 

Für Personen, die keinen Zu-
gang zu digitalen Plattformen 
haben, liegen in den Rathäu-
sern ausgedruckte Exemplare in 
begrenzter Stückzahl auf. Durch 
diese Änderungen spart sich 
der Landkreis eine größere 
Summe, was letztlich den Ge-
bührenzahlern zu Gute kommt.     

 

Quelle:  

Landkreis Landshut, 

25. November 2025 

 

Die Verwaltungsgemeinschaft Gerzen hat sich entschlossen,  
die Entsorgungskalender des Landkreises Landshut für die Mitgliedsgemeinden 

mit dem jeweiligen Straßenverzeichnis für das Jahr 2026 noch einmal  
im Inneren dieses Bürgerblatt´ls zu veröffentlichen. 

Künftig verweisen wir auf die online-Angebote des Landkreises Landshut. 
 

Diese Seiten sind im Mittelteil zur Entnahme vorgesehen. 

https://apps.apple.com/de/app/abfall-app-landkreis-landshut/id1317403100
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.k4systems.landshutlk
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AUS DEM RATHAUS 

Ganztagsbetreuungsanspruch ab 2026/2027 

Mit dem Gesetz zur ganztägi-
gen Förderung von Kindern im 
Grundschulalter - Ganztagsför-
derungsgesetz (GaFöG) veran-
kert im § 24 Abs. 4 Sozialge-
setzbuch - Achtes Buch (SGB 
VIII) hat ein Kind, das ab dem 
Schuljahr 2026/2027 die erste 
Klassenstufe besucht, bis zum 
Beginn der fünften Klassenstufe 
einen Anspruch auf Förderung 
in einer Tageseinrichtung. 

Der Anspruch besteht an Werk-
tagen im Umfang von acht 
Stunden täglich inkl. Unter-
richtszeiten (08:00 Uhr bis 
16:00 Uhr). 

Durch Landesrecht wurden den 
Trägern eine Schließzeit der 
Einrichtung im Umfang von bis 
zu vier Wochen im Jahr wäh-
rend der Schulferien gewährt. 

Der Ganztagsbetreuungsan-
spruch bedeutet, dass die Eltern 
des Kindes Anspruch darauf ha-

ben, es hierzu jedoch keine Ver-
pflichtung gibt. 

Die Eltern haben dabei keinen 
Anspruch auf ei-
nen kostenfreien Ganztags-
platz oder auf eine bestimmte 
Art der Ganztagsbetreuung. 

Die Ganztagsbetreuungsoptio-
nen im Bereich der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen 
während der Ferienzeit befinden 
sich aktuell noch in der Pla-
nung. 

Um einen qualitativ und quanti-
tativ hochwertige Ganztagsbe-
treuung gewährleisten zu kön-
nen wurde bereits am 
13.10.2025 eine Elternbefra-
gung an die betroffenen Eltern 
verschickt. 

Die Eltern haben dabei keinen 
Anspruch auf eine kostenlose 
Ferienbetreuung, Beförde-
rung der Kinder oder ei-
ne bestimmte Art der Betreu-
ung. 

Zum aktuellen Zeitpunkt wird für 
die Ferienbetreuung mit einer 
Gebühr von rund 150,00 Euro 
pro Woche gerechnet (Die Ge-
bühren stehen unter Vorbehalt 
und werden kurzfristig nach Be-
kanntgabe der tatsächlich inte-
ressierten Eltern errechnet). 

Der Ganztagsbetreuungsan-
spruch soll während der Schul-
zeiten direkt in den Räumen der 
jeweiligen Schule durchgeführt 
werden. 

Eine Zusammenlegung der 
Ganztagsbetreuung während 
der Ferienzeiten der Grund-
schulen Aham, Gerzen, Kirch-
berg und Adlkofen wird anhand 
der Rückmeldungen zur Eltern-
befragung geprüft und berück-
sichtigt. 

Sie werden über die weiteren 
Entwicklungen auf dem Laufen-
den gehalten. 

  

Grundschule Aham 
Kostenpflichtige Mittagsbetreuung  
Montag bis Freitag bis 14:30 Uhr oder bis 15:30 Uhr 

kurze Betreuungszeit bis 14:30 Uhr bis 3 Tage pro Woche 40,00 Euro pro Monat 

  bis 5 Tage pro Woche 50,00 Euro pro Monat 

lange Betreuungszeit bis 15:30 Uhr bis 3 Tage pro Woche 50,00 Euro pro Monat 

  bis 5 Tage pro Woche 60,00 Euro pro Monat 

Grund- und Mittelschule Gerzen 
Kostenfreie offene Ganztagsbetreuung 
Montag bis Donnerstag bis 16:00 Uhr   

Grundschule Kirchberg 
Kostenpflichtige Mittagsbetreuung  
Montag bis Freitag bis 14:00 Uhr oder bis 16:00 Uhr 

kurze Betreuungszeit bis 14:00 Uhr 1 Tag pro Woche 20,00 Euro pro Monat 

  bis 3 Tage pro Woche 37,00 Euro pro Monat 

  bis 5 Tage pro Woche 50,00 Euro pro Monat 

lange Betreuungszeit bis 16:00 Uhr 1 Tag pro Woche 25,00 Euro pro Monat 

  bis 3 Tage pro Woche 50,00 Euro pro Monat 

  bis 5 Tage pro Woche 75,00 Euro pro Monat 

Ganztagsbetreuungsoptionen im Bereich der VG Gerzen während der Schulzeiten: 
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AUS DEM RATHAUS 

Illegale „Verzierungen“ von öffentlichen Verkehrszeichenschildern 

Leider werden  in den Gemeinden Aham, 
Gerzen, Kröning und Schalkham immer wie-
der Verkehrszeichenschilder mit Aufklebern, 
Beschriftungen oder Bemalungen versehen. 
 
Die Verkehrszeichenschilder sind Eigentum 
der jeweiligen Gemeinde. 
 
Hierbei handelt es sich um Sachbeschädi-
gung! Auch im Sinne der Verkehrssicherheit 
muss dies unterlassen werden. 
 

50/50 Mobil 

Reduzierte Fahrpreise für Mietwagen- oder Taxifahrten 

Seit Juni 2020 gibt es im Land-
kreis Landshut das 50/50-Mobil, 
mit dem hinsichtlich Mobilität im 
ländlichen Raum ein Meilen-
stein geschaffen wurde.  
 
Besonders gefördert werden 
Menschen, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sowie noch nicht 
oder nicht mehr im Besitz eines 
Führerscheins sind.   
 
Wer kann dieses Angebot nut-
zen: 
 Junge Menschen von 14 bis 

einschl. 23 Jahren 
 Seniorinnen und Senioren ab 

70 Jahren 
 Menschen mit Schwerbehin-

dertenausweis ab 14 Jahren 
mit Erstwohnsitz im Land-
kreis Landshut.  
 
Die oben genannten Anspruchs-
berechtigten können bei teilneh-
mende Städten, Märkten und 
Gemeinden und auf der Web-

seite https://5050mobil.de über 
das Kontaktformular Wert-
schecks erwerben. 
 
 Die Wertschecks gelten ganz-

tägig ohne zeitliche Ein-
schränkung. 

 Die Anspruchsberechtigten 
erhalten beim Kauf 50 % Er-
mäßigung auf den tatsächli-
chen Betrag des Wert-
schecks. 

 Mit den Wertschecks in Höhe 
von 5€, 10€ oder 20€ kann 
bei den teilnehmenden Taxi- 
und Mietwagenunternehmen 
bezahlt werden. Wechselgeld 
wird nicht ausbezahlt, die 
Wertschecks können mit Bar-
geld kombiniert werden. 

 Pro Person und Monat sind 
Wertschecks in Höhe von 60,-
€ erhältlich. 

 Die Wertschecks müssen 
nicht in dem Monat eingelöst 
werden, in dem sie gekauft 
werden. 

Nähere Infos: 
 

https://5050mobil.de 
 
 
 
 
 

 
Seniorenbeauftragte  

seniorenbeauftragte@ 
landkreis-landshut.de  

08703 9073-5149 
 

Behindertenbeauftragte  
behindertenbeauftragte@ 

landkreis-landshut.de 
0871 408 2118 

 
Kommunale Jugendarbeit  

jugend@landkreis-landshut.de 
 

Quelle: https://www.landkreis-
landshut.de/themen/mobilitaet/5050-mobil/ 
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Registrierung von Nutztierhaltungen 

Im Rathaus gehen immer wie-
der Anfragen bezüglich der Re-
gistrierung von Nutztierhaltun-
gen ein. 

Neben Landwirten müssen auch 
Privatpersonen mit einer soge-
nannten Hobby-Nutztierhaltung 
ihre Tiere beim Landwirtschafts-
amt Landshut registrieren las-
sen. Zudem ist als nächster 
Schritt die Anmeldung beim Ve-
terinäramt unter Angabe der Be-
triebsnummer (Registernummer 
nach der Viehverkehrsverord-
nung) und - soweit die Tierart 
bei der Bayerischen Tierseu-
chenkasse meldepflichtig ist - 
auch unter Angabe der Tierseu-
chenkassennummer verpflich-
tend. 

 

Registrierungspflichtig sind ne-
ben den klassischen Nutztieren 
wie Rindern, Schweinen und 
Schafen auch Ziegen, Pferde, 
Esel und sonstige Equiden 
(Einhufer) sowie Geflügel wie 
Enten, Gänse, Hühner, Fasane, 
Laufvögel, Perlhühner, Rebhüh-
ner, Truthühner, Tauben und 
Wachteln. Ferner müssen auch 
Halter von Gehegewild, Kameli-
den und allen anderen Klauen-
tiere, die nicht in § 26 Abs. 1 der 
Verordnung zum Schutz gegen 
die Verschleppung von Tierseu-
chen im Viehverkehr 
(Viehverkehrsverordnung, Vieh-
VerkV) aufgeführt werden, ihren 
Betrieb anzeigen. 

Daneben ist auch die Bienen-
haltung, die Nutzfischhaltung 
und die Aquakultur mit Gewäs-
seranbindung anzeigepflichtig. 

 

Quelle: 

https://www.landkreis-
landshut.de/themen/veterinaeramt-

verbraucherschutz/?registrierung-von-
nutztierhaltun-

gen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c09
0bdcf0eec 

 

 

 

Weitere Informationen sind  
dem Merkblatt zu entnehmen. 

https://www.landkreis-landshut.de/
hostedmedia/21721/

sg81_huehnerhaltung_auch_hobbyhal
tungen_merkblatt_012024.pdf 

 

Es ist wirklich sehr schade, dass die Rücksichtnahme einiger Hun-
dehalter immer und immer wieder zu wünschen lässt… 

Egal ob mit Hinterlassenschaften der Lieblinge  oder durch leinenlo-
ses Gassigehen kombiniert mit tierischer Begrüßung Dritter durch 
den Vierbeiner. 

Daher, zum Leidwesen auch der meisten pflichtbewussten Hunde-
halter… 

BITTE nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen. 

Entsorgen Sie die Häufchen der Vierbeiner in den bereitgestellten 
Abfallbehältern. Hundekottüten gibt es kostenlos auch im Rathaus 
der VG Gerzen. 

Leinen Sie Ihre Hunde an und akzeptieren Sie auch ein NEIN der 
Mitmenschen, die eben nicht mit einer nassen Hundeschnauze be-
grüßt werden möchten und auch wirklich Angst haben. 

Bitte haben Sie Verständnis! 

Hundehaltung - Ein Thema in Endlosschleife 

https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/themen/veterinaeramt-verbraucherschutz/?registrierung-von-nutztierhaltungen&orga=20df6d9f094eb224e8b5c090bdcf0eec
https://www.landkreis-landshut.de/hostedmedia/21721/sg81_huehnerhaltung_auch_hobbyhaltungen_merkblatt_012024.pdf
https://www.landkreis-landshut.de/hostedmedia/21721/sg81_huehnerhaltung_auch_hobbyhaltungen_merkblatt_012024.pdf
https://www.landkreis-landshut.de/hostedmedia/21721/sg81_huehnerhaltung_auch_hobbyhaltungen_merkblatt_012024.pdf
https://www.landkreis-landshut.de/hostedmedia/21721/sg81_huehnerhaltung_auch_hobbyhaltungen_merkblatt_012024.pdf
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AUS DEM RATHAUS 

Nach dem 31.12.2025 werden die Jahresabrechnungen für die 
Verbrauchsgebühren erstellt. Dazu ist die Ablesung der Was-
serzähler erforderlich.  

Alle Bürger, die an die gemeindliche Wasserversorgung 
Schalkham angeschlossen sind, müssen ihre Wasserzähler zum 
31.12. ablesen. 

An die betroffenen Bürger werden bzw. wurden im Dezember 
diesbezüglich eine Ablesekarte per Post übersandt. 
 

Die Zählerstände können auch  

 online unter www.gerzen.de  
(Zugangsdaten und Passwort auf dem jew. Anschreiben), 

 per Smartphone mittels QR-Codes  
(dieser befindet sich auf dem jew. Anschreiben), 

 per Post mittels zugesandter Ablesekarte, welche durch 
den Bürger selbst frankiert werden muss (ansonsten 
wird ein Strafporto berechnet!), 

 per Telefon: 08744 9604-984, 

 oder per e-mail: steueramt@gerzen.de  
(Adresse nicht vergessen), 

gemeldet werden. 
 

Folgendes ist bei der Zählerablesung zu beachten: 

Bei der Zählerablesung online folgen Sie bitte der Beschreibung 
der Internetseiten. Sie werden aufgefordert Ihre Zugangsdaten, 
Benutzername und Passwort einzugeben (diese befinden sich 
auf dem jeweiligen Anschreiben).  

Die Zählerstände immer 5-stellig übermitteln, z. B. bei einem 
Zählerstand von 102 bitte 00102 angeben, somit können Kom-
mafehler vermieden werden. 

Die Zählerstände sind zugleich die Grundlage für die Festsetzung 
der Vorauszahlungen im kommenden Jahr. 

Zählernummer 

Zählerablesen in Schalkham und Plaika  

 

aktueller Zählerstand 

 

Zählerablesung 

Schalkham und Plaika  

Hinweis: In 2025 fand ein Zählerwechsel statt. 

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit zwei Stellplätzen Leberskirchen 

Stand:  

Mitte November 2025 

Die Beschriftung des 
 Feuerwehrgerätehauses 
Leberskirchen ist erfolgt.  

http://www.gerzen.de
mailto:steueramt@gerzen.de
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AUS DEM RATHAUS 

Ein herzlicher Dank an alle, die 
ihre Fotos für den Fotowettbe-
werb eingereicht haben. 

Aus den Einsendungen hat je-
weils eine Jury über die Veröf-
fentlichungen in den Gemeinde-
kalendern entschieden. Die Ent-
scheidung fiel alles andere als 
leicht. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Die ausgewählten Fotos finden 
Sie in diesem Bürgerblatt´l. 

Den Kalender der Gemeinde 
Gerzen kann man gegen eine 
Schutzgebühr von 2 Euro erwer-
ben. 

Der Familienkalender der Ge-
meinde Kröning liegt zur freien 
Verfügung bei den üblichen 
Stellen auf.  

Wenn Sie die Kalender betrach-
ten, denken Sie immer daran… 

Schönheit liegt im Auge  
des Betrachters! 

Nutzen Sie die Möglichkeit für 
den nächsten gemeindlichen 
Kalender von Gerzen und Krö-
ning. 

Haben Sie während des gesam-
ten Jahres, zu jeder Jahreszeit, 
Ihre Kamera dabei und halten 
Sie einen besonderen gemein-
detypischen Blick in ihre Ge-

meinde mit Wiedererkennungs-
wert fest. 

Viel Spaß dabei! 

Wir freuen uns auf Ihre Einsen-
dungen. 

 

Nähere Informationen unter 
www.gerzen.de. 

 

Kalender der Gemeinden Gerzen und Kröning  2026 

Die Fotojury sichtet alle einge-
reichten Bilder und trifft aus die-
sem Pool eine Vorauswahl.  

Da darauf geachtet wird, dass 
die Kalenderbilder auch zur je-
weiligen Jahreszeit passen, wird 
bei der Vorauswahl der mögli-
che Veröffentlichungsmonat ein-
gegrenzt.  

Anschließend werden die selek-
tierten Bilder erneut begutachtet 

und daraus die  - aus Sicht der 
Jury  -  schönsten Bilder für je-
den Monat ausgewählt. 

Nun kann es durchaus vorkom-
men, dass für eine Jahreszeit 
eine Vielzahl von Bildern einge-
reicht wird. Somit fällt die Aus-
wahl der monatsgleichen Bilder 
tatsächlich oft schwer, denn 
auch jedes Jurymitglied hat sei-
nen eigenen Geschmack oder 

seinen eigenen Blickwinkel auf 
das Bild. 

Auch wenn Ihr Foto nicht aus-
gewählt wurde, soll es nicht hei-
ßen, dass es der Jury grund-
sätzlich nicht gefallen hat. Es 
besteht die Möglichkeit, dass es 
eben mehrere Bilder in die en-
gere Auswahl geschafft haben 
und hier die Jurymehrheit ent-
schieden hat. 

Wie läuft der Fotowettbewerb grundsätzlich ab? 

Die Gemeinde Gerzen hat die evangelische Kirche in 
Gerzen erworben. 

Neben den evangelischen Gottesdiensten sind auch 
sonstige säkulare Veranstaltungen möglich. 

Ein weiteres Nutzungskonzept ist noch nicht verab-
schiedet. 

Der Anschluss an das Kanalsystem sowie die Sanie-
rung der technischen Installation ist demnächst vor-
gesehen. 

Evangelische Kirche in Gemeindeeigentum 
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AUS DEM RATHAUS 

Gemeindekalender Gerzen 2026 

Januar Februar März 

   

Jessica Krause Sarah Gegenfurtner Josef Rothenaigner 

   

April Mai Juni 

   

Gabi Kaspar Oliver Dietz Oliver Dietz 

   

Juli August September 

   

Irmgard Blenninger Karola Englbrecht Svenja Franke 

Oktober November Dezember 

   

Elfriede Kendl Familie Wendt Günter Hetz 
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AUS DEM RATHAUS 

Familienkalender Kröning 2026 

Januar Februar März 

   

Ilona Ramsauer Anneliese Hendlmeier Anton Will 

April Mai Juni 

   

Ketija Pelce OGV Jesendorf Stephanie Kaspar 

Juli August September 

   

Marika Schmid Margit Vogel Eike Brenner 

Oktober November Dezember 

   

Naturgruppe der KiTa Kirchberg Maria Dengler Ketija Pelce 
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Waldfriedhof Schalkham 

Trautmannsberg 

Endlich können für den Wald-
friedhof Schalkham die Erschlie-
ßungsarbeiten erbracht und die 
notwendigen Rodungsarbeiten 
durchgeführt werden. Wie dem 
Nutzungskonzept und beiliegen-
der Darstellung zu entnehmen 
ist, wird die Haupterschließung 
von Trautmannsberg her an die-
sen ersten Teil des Waldfriedho-
fes heranführen. Im Anschluss 
werden ca. 10 bis 15 Parkplätze 

erstellt und an bereits festgeleg-
ter Stelle ein Pavillon errichtet. 
Das gesamte Waldgebiet wird 
noch kartographisch eingeteilt. 
Die für eine Baumbestattung 
geeigneten Bäume werden per 
GPS aufgenommen und in das 
geographische Informationssys-
tem bei der Verwaltungsgemein-
schaft Gerzen überführt. Die 
Friedhofbenutzungsatzung und 
die Friedhofsgebührensatzung 

hat der Gemeinderat Schalkham 
in seiner letzten Sitzung des 
Jahres 2025 auf den Weg ge-
bracht, sodass der Waldfriedhof 
als öffentliche Einrichtung auch 
offiziell im ersten Quartal 2026 
in Betrieb genommen werden 
kann. Der genaue Zeitpunkt, ab 
dem erste Bestattungen dort 
stattfinden können werden, wird 
noch gesondert bekannt gege-
ben werden. 

 

 

Standort Pavillon 

Rathaus an den Brückentagen geschlossen 

Die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft 
Gerzen haben sich bezüglich der Brückentage 
2026 beraten. 

 

Das Rathaus hat folgenden an den Brückentagen 
geschlossen: 

 Freitag, 02.01.2026 (nach  Neujahr) sowie 

 Freitag, 05.06.2026 (nach Fronleichnam) 
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AUS DEM RATHAUS 

Kloster Johannesbrunn, Sanierung Südflügel  

Die Arbeiten laufen weiterhin auf Hochtouren. 

  

Impressionen von den Sanierungsarbeiten 

Stand: Mitte November 2025 
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Feuerwehrgerätehaus wurde an die FFW Kröning übergeben 

Herzlichen Dank  

an die fleißigen  

ehrenamtlichen Helfer  

für ihr Engagement!  

Da das bisherige Feuerwehrge-
rätehaus in Triendorf in die Jah-
re gekommen ist und  nicht 
mehr den gesetzlichen Vor-
schriften entsprach, wurde 2020 
mit den Planungen für eine 
neue Herberge der FFW Krö-
ning begonnen. 
 
Nicht zuletzt dank der 2.237 eh-
renamtlichen Arbeitsstunden 
der Feuerwehrkameraden war 
es nun am Sonntag, 26. Okto-
ber 2025 endlich soweit: 
 
Das neue Feuerwehrgerätehaus 
der FFW Kröning in Magersdorf 
wurde vereinsintern festlich ein-
geweiht und der Feuerwehr 
übergeben. 
 
Nach dem kirchlichen Segen 
durch Herrn Pfarrer Joseph 
Chen begrüßte 1.Bürgermeister 
Konrad Hartshauser die zahlrei-
chen anwesenden geladenen 
Feuerwehrkameraden, Gemein-
deratsmitglieder und Vertreter 
der am Bau Beteiligten. Er freu-
te sich,  neben Kreisbrandrat 

Rudolf Englbrecht auch Kreis-
brandinspektor Wolfgang Metz  
und Kreisbrandmeister Alfred 
Metzka  willkommen zu heißen. 
 
Nachdem Hartshauser auf die 
unfallfreie und nahezu reibungs-
lose Bauphase für das neue 
Feuerwehrgerätehaus einging, 
bedankte er sich ebenso für die 
zahlreichen Arbeitsstunden, die 
ehrenamtlich geleistet wurden. 
Dieser Einsatz trug erheblich 
zur Fertigstellung mit bei. 
 
Vor allem galt aber sein Dank 
und die Anerkennung den Feu-
erwehrkameraden, die sich in 
ihrer Freizeit für die Allgemein-
heit, zum Wohle, Schutz und 
Fürsorge für die Mitmenschen 
engagieren. Er hofft, dass alle 
wieder nach einem Einsatz 
wohlbehalten und gesund in die 
neue Feuerwehrherberge zu-
rückkehren. 
 
Auch Kreisbrandrat Rudolf Eng-
lbrecht gratulierte der FFW Krö-
ning zu ihrem Neubau. Er 

wünschte den Kameraden, dass 
sie sich bald in ihrem neuen 
Feuerwehrgerätehaus einleben 
und sie sich dort auch  „wia 
Dahoam“ fühlen. 
 
Martin Schranz, 1. Vorstand der 
FFW, bedankte sich bei der Ge-
meinde und dem Gemeinderat 
Kröning für die Finanzierung 
und die Unterstützung der Feu-
erwehr. Im  Namen des Vereins  
weiß er es sehr zu schätzen, 
dass dieses neue Gebäude für 
die  örtliche Feuerwehr gebaut 
wurde. 
 
Im Frühjahr 2026 findet ein Tag 
der offenen Tür zur Besichti-
gung des neuen Feuerwehrge-
rätehauses in Magersdorf für die 
Bevölkerung statt.  Das genaue 
Datum wird  bekanntgegeben. 

Schulungsraum mit Küche 
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AUS DEM RATHAUS 

Breitbandausbau  

 

 

 

Endlich sind wir bautechnisch 
mit dem Breitbandausbau in un-
seren sieben Gemeinden zum 
Abschluss gekommen. Pünkt-
lich zum Abschluss des Bewilli-
gungszeitraumes (30. Novem-
ber 2025) konnte die Firma 
Streicher als Subunternehmer 
der Firma Energie Südbayern-
ESB - die Bauarbeiten zum Ab-
schluss bringen. 1.749 Hausan-
schlüsse sind gelegt, die Ab-
schlusspunkte für die Linien-
technik, also der Endpunkt des 
Glasfaserkabels im Keller oder 
Erdgeschoss, sind gesetzt.  
 
Natürlich kommt es im Einzelfall 
noch zu Nacharbeiten, die 
selbstverständlich alle noch 
zum Abschluss gebracht wer-
den. Damit ist es der Energie 
Südbayern gelungen, das Ver-
sprechen bei der Ausschreibung 
einzuhalten, diesen Ausbau in-
nerhalb von zwei Jahren zum 
Abschluss bringen zu können. 
Bemerkenswert ist dabei, dass 
die ursprünglich 1.599 Adressen 
nun um 150 Adressen zusätz-
lich erweitert wurden, was aller-
dings zwei Änderungsanträge 
beim Projektträger erforderte. 
Die Genehmigung dieser Ände-
rungsanträge hat sich jeweils 
über mehrere Monate hingezo-
gen. Eine Situation die unseren 
Breitbandverantwortlichen, Ge-
schäftsleiter Klaus Hoffmeister 

und seinem Beratungspartner, 
Michael Räbiger von der Corwe-
se GmbH, manchmal an den 
Rand der Verzweiflung gebracht 
haben.  
 
Die aktuelle Kostenentwicklung 
entnehmen Sie der beiliegen-
den Übersicht. Knapp 500 km 
Rohrverbände wurden gelegt, 
mehrere 1.000 km Glasfasern 
wurden eingeblasen. Mit der M-
net steht nun gesichert ein Ver-
tragspartner zur Verfügung, 
über den sämtliche gängigen 
Dienste wie Telefon, TV, Inter-
net und dergleichen mehr ange-
boten und auch ihrerseits beauf-
tragt werden können. Mit Fertig-
stellung der Anschlüsse auch 
auf der Vermittlungsseite hat die 
Energie Südbayern dem betref-
fenden Eigentümern Schreiben 
zugeleitet, in denen die Fertig-
stellung und das Fertigstel-
lungsdatum mitgeteilt wurden. 
In diesem Schreiben wurden 
zusätzlich Ansprechpartner der 
M-net bezeichnet, über die nun 
entsprechende Dienste gebucht 
werden könnten. Selbstver-
ständlich ist die Dienstebuchung 
freiwillig, eine Pflicht hierzu be-
steht nicht. Sofern allerdings der 
Glasfaseranschluss auch ge-
nutzt werden soll, ist eine Ver-
einbarung mit der M-net zwin-
gend erforderlich. Wie bereits in 
den zahlreichen Bürgerver-

sammlungen zu Beginn der 
Ausbaumaßnahme erklärt, 
übernimmt die M-net im Auf-
tragsfall sämtliche Umstellungs-
arbeiten, vom bisherigen 
Diensteanbieter hin zur M-net. 
 
Die gesamte Investitionssumme 
beläuft sich jetzt auf knapp 30 
Millionen €, wovon die sieben 
Gemeinden knapp 27 Millionen 
€ selbst finanzieren müssen. 
Natürlich ist dies ohne umfang-
reiche Fördermittel von Bund 
und Land nicht zu schaffen. Gut 
24 Millionen € werden staatli-
cherseits als Zuwendungen ge-
währt, sodass knapp 3 Millionen 
€ als Eigenanteil bei den Ge-
meinden verbleiben. Für die An-
schlussnehmer ist der An-
schluss kostenfrei. Der Wert ei-
nes Anschlusses beläuft sich 
auf gut 17.000 €! 

 

Breitbandpate  
Klaus Hoffmeister 

breitband@gerzen.de 
Tel 08744 9604 - 34 

Fördersatz  Bund 13.405.012,00 € 50 % Investsumme 

Bayern - Kofinanzierung ohne Härtefall 10.724.009,00 € 40 % 29.352.910,31 € 

Summe 24.129.021,00 € 90 % Wirtschaftliche Deckungslücke 

Kosten lt. Breitbandförderungsantrag Bund   26.810.024,00 € 

Eigenanteil Gemeinden 2.681.003,00 €   

Verfahren Bund und Kofinanzierung Bayern 

Grundlage endg. Förderbescheid und Änderungsbewilligung PwC 

mailto:breitband@gerzen.de
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Um neue Informationsmöglich-
keiten zu schaffen und die Digi-
talisierung unserer Gemeinden 
weiter voranzutreiben, haben 
sich die Gemeinden Aham, Ger-
zen, Kröning und Schalkham 
dazu entschlossen, jeweils die 
neue Gemeinde-App Heimat-
Info einzuführen. 

Damit soll die Möglichkeit geben 
sein, vermehrt am Leben in den 
Gemeinden teilzuhaben und 
sich über das Geschehen in un-
seren Gemeinden zu informie-
ren.  

Mit der Heimat-Info App erhält 
man tagesaktuelle Informatio-
nen direkt auf das Smartphone. 

Nur Informationen, die für Sie 
interessant sind 

In der Heimat-Info App können 
Sie Ihre Interessensbereiche 
selbst definieren und über die  
Benachrichtigungsfunktion der 

Glocke auswählen. Somit stel-
len Sie sicher, dass Sie stets 
über die Neuigkeiten benach-
richtigt werden, die für Sie per-
sönlich relevant sind. 

Einfach Glocke aktivieren und 
schon erhalten Sie die ge-
wünschten Push-
Benachrichtigung, wann immer 
es etwas Neues aus unserer 
Gemeinde gibt. 

Veranstaltungskalender 

Im Veranstaltungskalender kön-
nen Sie sehen, was bei uns in 
der Gemeinde los ist.  

An die einzelnen Veranstaltun-
gen wird jeweils eine Woche vor 
der Veranstaltung per Push-
Nachricht – wenn dies über die 
Glocke ausgewählt wurde – er-
innert. 

Ein direkter Draht ins Rathaus 

In der Heimat-Info App erhalten 
Sie wichtige Neuigkeiten und 
Aktuelles aus unserem Rat-
haus.  

Oder nutzen Sie auch die einfa-
che, schnelle Möglichkeit, einen 
Schaden zu melden. 

Laden Sie sich die neue App 
jetzt kostenfrei herunter und 
haben Sie teil am Leben Ihrer 
Gemeinde. 

 

Viel Freude beim Entdecken 
der neuen Heimat-Info App  

 

Diese App ist keine öffentlich-
rechtliche Plattform. Betreiber 

ist die Cosmema GmbH I 
www.heimat-info.de 

Wissen, was los ist in den Gemeinden der VG Gerzen 

Nichts mehr versäumen mit der neuen Heimat-Info App 

Play Store  
(Samsung etc.) 

App Store  
(iPhone) 

Ich habe kein Smartphone, 
was soll ich tun?  

  

https://play.google.com/
store/apps/details?
id=info.heimat.app  

https://apps.apple.com/de/
app/heimatinfo/
id1589746365  

https://www.heimat-info.de/ 
 

 

  

  Alle Informationen sind auch 
über einen Computer oder 

Laptop abrufbar 

  

Überwachung der Kleinkläranlagen  

Wartungsprotokolle sowie Funktionstüchtigkeitsbescheinigungen 

Wir möchten Sie daran erin-
nern, dass für die Überwachung 
der Kleinkläranlagen alle War-
tungsprotokolle sowie Funkti-
onstüchtigkeitsbescheinigun
gen regelmäßig bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen ein-
zureichen sind. 

Wir bitten Sie um Übersendung 
per Post oder per Email an  
bauamt@gerzen.de. 

Beachten Sie die Auflagen in 
Ihren Erlaubnisbescheiden für 
Ihre Kleinkläranlage. 

 

 

08744 9604 - 982 

bauamt@gerzen.de 

mailto:bauamt@gerzen.de
mailto:bauamt@gerzen.de
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Erweiterung der Heimat.Info App für Vereine und Organisationen  
Termine in vereinseigener Hand 

Nach der Einführungsphase der 
neuen Heimat-Info App wer-
den  - wie angekündigt - nun 
auch die Vereine und Organisa-
tionen mit ins App-Boot geholt. 
 
Hierbei können die Verantwortli-
chen mit einer kostenfreien Re-
gistrierung eigenständig ihre 
Veranstaltungen ankündigen, 
neue Mitglieder ansprechen und 
mit Berichten über ihr Vereinsle-
ben unser gesellschaftliches Le-
ben stärken. 
 
Mit dieser kostenlosen Präsenz-
möglichkeit halten Sie die Mit-
menschen über Aktuelles sowie 
Veranstaltungen und Aktionen 
in Ihrem Verein oder Organisati-
on auf dem Laufenden. 
 

Vielen Dank,  
dass Sie das Leben  

in unserer Gemeinde 
 aktiv mitgestalten! 

 
Nach der Freigabe Ihrer kosten-
losen Registrierung un-
ter https://www.heimat-
info.de/anmelden kann ganz 
einfach losgelegt werden. 
 
Die eingetragenen Termine er-
scheinen neben der Heimat-Info 
auch automatisch auf der 
Homepage der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen un-
ter www.gerzen.de. 
 
Ihre Veranstaltung hat sich 
geändert? Im Menü unter 
„Veranstaltungen bearbeiten“ 
können Sie Ihre Termine – die 
Sie selber erfasst haben -
  jederzeit bearbeiten oder lö-
schen. Zudem können Sie wäh-
rend des Jahres jederzeit neue 
Veranstaltungen bekanntgeben. 
Im Menü unter „Kalender dru-
cken“ können Sie Ihren persön-
lichen Kalender als Excel Datei 
ausdrucken oder per Einbet-

tungscode auf Ihrer Vereins-
homepage einbinden. 
 
In der Heimat-Info App 
„ploppen“ – je nach persönlicher 
Nutzereinstellung -  Ihre Veran-
staltungen automatisch 7 Tage 
vor Veranstaltungsbeginn bei 
unseren Bürgern per Push-
Nachricht auf. 
 

 
Bei Fragen oder Unklarheiten 
wenden Sie sich bitte an das 

  
Team von Heimat-Info  

Tel. 09498 906585 
support@heimat-info.de  

 
oder an die Öffentlichkeitsarbeit 

der VG Gerzen 
 Tel. 08744 9604 980  

oeffentlichkeitsarbeit@gerzen.de. 
  

Pflege der eigenen Termine 
nur noch direkt durch Vereine 
und Organisationen selbst 
 
Um die Einführungsphase für 
die Vereine und Organisationen 
ggf. zu vereinfachen, werden 
die Termine, die bereits ans 
Rathaus übermittelt wurden, bis 
einschließlich Februar 2026 
von der Öffentlichkeitsarbeit 
der VG Gerzen vorerfasst. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei die-
sen vorerfassten Terminen die 
„Nutzerrechte“  beim Verfasser, 
also der VG Gerzen liegen. Da-
her müssen Änderungen zu die-
sen Terminen bitte per Email 
an oeffentlichkeitsarbeit@gerze
n.de übermittelt werden. 
 

Um die eigenen Nutzungsrechte 
für diese Termine zu besitzen, 
ist es selbstverständlich alterna-
tiv möglich, dass die Vereine die 
vorerfassten Termine bis Febru-
ar 2026 auch selber 
„nacherfassen“ können. Um 
diesbezüglich eine Doppelveröf-
fentlichung von Terminen zu 
vermeiden, wird vorab um Mit-
teilung zur Löschung des vom 
Rathaus erfassten Termins ge-
beten. 
 
Auf Grund der gemeindlichen 
Terminabsprachen bzw. Kalen-
derveröffentlichungen  liegen 
dem Rathaus der Verwaltungs-
gemeinschaft Gerzen auch be-
reits weitere Termine ab März 
2026 vor.   
 
Da zum damaligen Zeitpunkt 
noch nicht absehbar war, ab 
wann die Vereine in die neue 
gemeindliche Heimat-Info-App 
mit eingebunden werden, war 
noch angedacht, dass alle über-
mittelten Termine direkt von der 
Öffentlichkeitsarbeit der VG 
Gerzen veröffentlicht werden. 
 
Mit der Einführung der neuen 
Heimat-Info soll die Veröffentli-
chung der Termine nur noch 
selber vom Veranstalter ge-
pflegt werden. Somit kann auch 
gewährleistet werden, dass die 
Termine – auch bei nachträgli-
chen Änderungen – immer auf 
den aktuellsten Stand veröffent-
licht sind. 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten 
wenden Sie sich bitte an die Öf-
fentlichkeitsarbeit der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen. 

  

 

Um Terminüberschneidun-
gen zu vermeiden,  

finden die bisherigen   
gemeindlichen Terminab-
sprachen voraussichtlich 

weiterhin statt. 

https://www.heimat-info.de/anmelden
https://www.heimat-info.de/anmelden
http://www.gerzen.de/
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Preisverleihung Aktion "ILE Bina-Vils Radeln für ein gutes Klima und Miteinander"  

Im Rahmen der diesjährigen  
ILE-Bina-Vils-STADTRADELN-
Aktion wurden im Rathaus in 
Gerzen die engagiertesten Rad-
lerinnen und Radler ausge-
zeichnet. Bei der feierlichen 
Preisverleihung durften sich die 
Siegerinnen und Sieger über 
Urkunden und attraktive Gewin-
ne freuen. Prämiert wurden so-

wohl die besten Einzelfahrerin-
nen als auch das erfolgreichste 
Gemeindeteam und das aktivste 
Unterteam.   

Das STADTRADELN soll Men-
schen motivieren, das Fahrrad 
im Alltag häufiger zu nutzen und 
damit einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. Die Aktion 

zeigt eindrucksvoll, wie gemein-
sames Engagement und Spaß 
am Radfahren den CO2-
Ausstoß senken und das Be-
wusstsein für nachhaltige Mobi-
lität stärken können.   

Herzlichen Glückwunsch an 
alle Teilnehmenden!  

1. Vorsitzender der  
ILE Bina-Vils  

Bürgermeister Johann Luger, 
Maria Purcz,  

Marion Bredenfeld,  
Ursula Binder,  

3. Bürgermeister  
Altfraunhofen Martin Eberl,  

Angelika Forster,  
Regionalmanagerin  
Monika Wunderlich 

 Regionalmanagerin ILE Bina-Vils 
 Monika Wunderlich 

 08744 9604-43  
Ile-bina-vils@gerzen.de 

Projekt "ILE Bina-Vils-Wanderführer" abgeschlossen 

Die Broschüre "Die schönsten Wanderwege zwischen Bina und Vils" ist fertig-
gestellt. Sie liegt in allen ILE Kommunen zur Mitnahme bereit.   

Die Wege sind mit Schildern und Richtungshinweisen vor Ort ausgewiesen.  

Die Broschüre auch ebenso direkt 
auf der ILE-Website heruntergeladen 
werden.  

Alle Wanderwege stehen auch über 
das Freizeitportal komoot zur direk-
ten Navigation mit dem Handy bereit. 
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Amtliche Bekanntmachungen  

Mit Änderung der Gemeindeord-
nung zum 01.01.2024 haben die 
Gemeinden die Möglichkeit, ihre 
Bekanntmachungen nur noch 
auf einer Internetseite darzustel-
len. Dazu nutzen wir die vorhan-
denen Seiten, auf denen die 
bisherigen amtlichen Bekannt-
machungen dargestellt waren.  

Eine Bekanntmachung in der 
Vilsbiburger Zeitung oder im Vil-
stalboten erfolgt nicht mehr. 

Die neuen Vorschriften 
(Satzungen oder Verordnungen) 
werden zusätzlich natürlich im 
Rathaus zur Einsicht bereitge-
halten.  

Die öffentlichen Bekanntma-
chungen werden - befristet - 
nach wie vor als PDF unter 
https://www.gerzen.de/Verwaltu
ngsgemeinschaft.n77.html ver-
öffentlicht.  

 

Von der Veröffentlichung im 
letzten Bürgerblatt´l bis zum Re-
daktionsschluss wurden folgen-
de Bekanntmachungen auf der 
Homepage der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen unter 
www.gerzen.de veröffentlicht.  

Die Bekanntmachungen werden 
natürlich laufend aktuell gehal-
ten, so dass der Inhalt hier stets 
wechselt. Ein regelmäßiger 
Blick lohnt sich deshalb.  

Gemeinde Aham 
 Bebauungsplan Aham - Ortsmitte - 

förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung 
§ 3 Abs. 2 BauGB - Auslegungsun-
terlagen 

 Stellplatzsatzung  
 Gebührensatzung und Benutzungs-

satzung an der Grundschule Aham - 
ab 01.09.2025 

 Bebauungsplan Aham - Ortsmitte - 
Aufstellungsbeschluss und Informa-
tionsmöglichkeit der Öffentlichkeit 

 Hundesteuersatzung ab 01.01.2026 

Gemeinde Gerzen 
 Stellplatzsatzung - neue Fassung 

(Stand 13.08.2025) 

Gemeinde Kröning 
 Haushaltssatzung der Gemeinde 

Kröning 2025 
 Stellplatzsatzung  
 Bekanntgabe - Flurneuordnung und 

Dorferneuerung Wolfsbach, Ge-
meinde Niederaichbach, Landkreis 
Landshut 

Gemeinde Schalkham 
 Stellplatzsatzung - neue Fassung 

(Stand 13.08.2025) 

Kommunalwahlen  -  erste Termine 

In den vergangenen Sitzungen 
wurden die Gemeinderatsmit-
glieder der vier Gemeinden über 
die Optionen zur Rechtsstellung 
als 1. Bürgermeister informiert.  
 
Grundsätzlich, so die Bestim-
mung in der Gemeindeordnung, 
ist der 1. Bürgermeister in Ge-
meinden bei 2.500 Einwohner 
ehrenamtlich tätig. Durch den 
rechtzeitigen Erlass einer Sat-
zung (90. Tag vor der Wahl) 
kann diese Stellung in haupt-
amtlich geändert werden.  
 

Von dieser Option wird in der 
VG Gerzen kein Gebrauch ge-
macht werden. 
 
Die Einreichung von Wahlvor-
schlägen (Bürgermeister, Ge-
meinderatslisten) muss bis     
Donnerstag, 8. Januar 2026 
abgeschlossen sein.  
 
Der Wahlleiter der VG Gerzen, 
Geschäftsstellenleiter Klaus 
Hoffmeister, empfiehlt jedoch 
die Vorlage bis Ende 2025, um 
evtl. Fehler noch korrigieren zu 
können. 

Für die Aufstellungsversamm-
lungen werden digitale Unterla-
gen bereit gehalten. 
 
Die Sitzungen der Gemeinde-
wahlausschüsse zur Zulas-
sung der Wahlvorschläge fin-
den  statt am Dienstag, 
20.01.2026 ab 15:00 Uhr. 
 
 

Im Februar 2026  
folgt der Sonderdruck 
zur Kommunalwahl! 
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Jetzt redet Ihr!  

Deine Meinung zählt bei der Jugendbefragung 2025  

Das Kreisjugendamt Landshut 
hat eine Jugendbefragung (Alter 
10 bis 27 Jahre) erstellt, an der 
ihr ab 10. November 2025, un-
ter folgendem Link bzw. QR-
Code, bis zum 31.01.2026 teil-
nehmen könnt: 
 

https://survey.lamapoll.de/ 
Jugendbefragung-2026 

 
 
 
 
 
 
 
Ziel dieser Befragung ist es, eu-
re Wünsche, Meinungen und 
Anliegen im Landkreis besser 
zu verstehen und Eure Stimme 
und Meinungen in unsere Pla-
nungen und die Gestaltung un-
seres Angebots einfließen zu 
lassen.  

Deine Stimme ist wichtig!  
 
Wir möchten wissen, was dich 
bewegt, was dir wichtig ist und 
wo du Verbesserungsbedarf 
siehst.   
 
Die Teilnahme ist ganz einfach, 
anonym und dauert nur wenige 
Minuten. Deine Antworten blei-
ben vollständig vertraulich – es 
geht nur um deine ehrliche Mei-
nung! Und als kleines Danke-
schön kannst du bei einem Ge-
winnspiel mitmachen.  
 
Nutze die Chance, um dich ein-
zubringen und aktiv Zukunft zu 
gestalten – denn „Jetzt redet 
Ihr!“  

Vielen Dank für  
dein Engagement! 

 
Quelle: Landkreis Landshut, 

17.11.2025 

Aufgrund der aktuellen Sicher-
heitslage und der dazu ergän-
zenden Vorschriften sind bei 
öffentlichen Veranstaltungen 
Sicherheitskonzepte auszuar-
beiten und anzuwenden. 

Diesbezüglich fand Ende Febru-
ar 2025 eine Informationsveran-
staltung für die Vereine im Be-
reich der VG Gerzen statt. 

Zur Durchführung von Vereins-
festen ist zukünftig das Gefähr-
dungsbewertungsraster mit dem 
Gestattungsantrag einzu-
reichen.  

Zusammen mit den Veranstal-
tern werden die Sicherheitskon-
zepte festgelegt. Die VG Ger-
zen steht Veranstaltern mit Rat 
und Tat zur Seite!  

 
https://www.gerzen.de/ 

sicherheitskonzepte-fuer-
veranstaltungen 

 
 
 

 
 
 
 

Aktuell hat der Freistaat Bayern 
Erleichterungen bei Veranstal-
tungen „bekannter“ Veranstalter 
gesetzlich vorgenommen. 
 
Im Hinblick auf die Veranstal-
tungslage der veranstaltenden 
Personen werden wir weiterhin 
einen Bescheid erstellen, der 
die wesentlichen Auflagen und 
das Sicherheitskonzept um-
fasst. Diese ergeht aufgrund der 
neuen Gesetzeslage KOSTEN-
FREI! 

Sicherheitskonzept für Veranstaltungen im Bereich  der VG Gerzen 
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Geh– und Radweg Rutting  -  Lichtenhaag 

ST 2083 

ST 2054 

neuer  

Geh– und Radweg 
bisheriger  

Geh– und Radweg 

Rutting 

Richtung 

Geisenhausen 

Das erste Teilstück vom bestehenden Geh– und 
Radweg bis zur Kreuzung nach Geisenhausen 
ist soweit fertiggestellt.   

Im Zuge der Erneuerung der Brücken auf der    
ST  2083 soll 2026 ebenso der Ausbau des Geh– 
und Radweges bis zum Haubertshuber Weg er-
folgen.  

Haubertshuber Weg 

B 

A 

C 

stützende Steinmauer bei Rutting Straßenübergang mit Verkehrsinsel  

Ende November 2025 wurde mit Arbeiten am Kreu-
zungsbereich nach Geisenhausen begonnen. 

A B 

C 
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Abensbach A A A B 

Ahornweg A A A B 

Alram A A A B 

Am Erlinger Bach A A A B 

Am Hirterberg A A A B 

Am Lerchenfeld A A A B 

Am Vilsufer A A A B 

Asternweg A A A A 

Aufeld A A A B 

Aufeldgassl A A A B 

Ballistolweg A A A B 

Berghofen A A A B 

Bergstraße A A A B 

Birkenweg A A A B 

Blamberg A A A B 

Bräufeld A A A B 

Bräufeldweg A A A B 

Buchenweg A A A B 

Demmelstraße A A A B 

Dreifaltigkeit A A A B 

Dreifaltigkeitstraße A A A A 

Eglberg A A A B 

Eichenstraße A A A B 

Eichmühle A A A B 

Engkofen A A A B 

Erling A A A B 

Ernstgraben A A A B 

Feldstraße A A A B 

Ferchenstauden A A A B 

Flurstraße A A A A 

Frank-Weg A A A B 

Fürst A A A B 

Gartenstraße A A A B 

Geigenberg A A A B 

Gewerbegebiet A A A B 

Guntendorf A A A B 

Haag A A A B 

Haarpoint A A A B 

Hagschneiderweg A A A A 

Hannsmal A A A B 

Hauptstraße A A A B 

Hausberg A A A B 

Heiglberg A A A B 

Hermannsöd A A A B 

Hitzenberg A A A B 

Höhenweg A A A B 

Holzen A A A B 

Hölzlberg A A A B 

Höslpoint A A A B 

Hustenöd A A A B 

Josef-Eibl-Straße A A A B 

Kalteis A A A B 

Kellerstraße A A A A 

Kirchplatz A A A B 

Kirchweg A A A B 

Kitzing A A A B 

Klein-Hermannsöd A A A B 

Klostersteig A A A B 

Kobel A A A B 

Krokusweg A A A A 

Restmüll  Biomüll  Gelber Sack  Papier  

Straßenverzeichnis zum Entsorgungskalender 2026  

Gemeinde Aham  
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Adalbert-Stifter-Straße B A B A 

Am Hirschgarten B A B B 

Am Kellerberg B A B A 

Amselstraße B A B B 

Amselweg C A C A 

Ay B A B B 

Berg C A C A 

Bergweg B A B A 

Binderweg C A C A 

Birkenweg C A C A 

Birketweg B A B A 

Brückenstraße C A C A 

Brunnad B A B B 

Buchenweg C A C A 

Dekan-Moser-Steig B A B A 

Dendlstraße B A B B 

Eichendorffstraße B A B A 

Eichenweg C A C A 

Feldstraße C A C A 

Finkenstraße-Gerzen B A B B 

Finkenstraße-Lichtenhaag C A C A 

Friedhofweg B A B A 

Frontenhausener Straße B A B B 

Germ C A C A 

Gerzener Straße C A C A 

Gmain B A C A 

Haubertshuber Weg C A C A 

Hauptstraße C A C A 

Hofmarkplatz B A B A 

Hölzlgrub C A C A 

Im Schloßpark B A B B 

Jahnstraße B A B A 

Jesendorfer Straße  
(1 - 23) und (2 - 22) 

B A B B 

Jesendorfer Straße  
25 - 9999) und (24 - 9998) 

B A B A 

Johannesbrunner Straße B A B B 

Kaiserfeld B A B B 

Kaiserwiese C A C A 

Kammersöd C A C A 

Kapellenweg C A C A 

Kirchenweg C A C A 

Kirchstraße B A B A 

Langäcker B A B A 

Straßenverzeichnis zum Entsorgungskalender 2026  

Gemeinde Gerzen  

Restmüll  Biomüll  Gelber Sack  Papier  
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Abes C B C B 

Am Bach B A D C 

Am Rain B A D C 

Am Sonnenhang C B C B 

Am Vilsufer B A D C 

Am Weiher C B C B 

Amselweg B B B C 

An der Freyung C B C B 

An der Kirche B B B C 

An der Wies C B C B 

Angersdorf C B C B 

Asbach B A B C 

Birkenstraße C B C B 

Bödldorf B B B B 

Brandlberg C B C B 

Buchenstraße C B C B 

Bürgermeister-
Schindlbeck-Straße 

C B C B 

Buttenbach C B C B 

Dietleibring B A D C 

Dietrichstetten B A D C 

Dorfstraße B B B C 

Drosselweg B B B C 

Eck B B B C 

Edengoben C B C B 

Ederanger B B B C 

Eggenöd A A B C 

Eichenstraße C B C B 

Eppenöd A A B C 

Finkenweg B B B C 

Flexöd B A B C 

Flurstraße C B C B 

Friedhofring A B B C 

Froschöd B A D B 

Gaiberg C B C B 

Geiselsdorf B B A B 

Geisenhausener Straße B A D C 

Geistl.-Rat-Ingerl-Weg A B B C 

Gerzener Straße B A D C 

Goben C B C B 

Götzberg C B C B 

Grammelsbrunn C B C B 

Großbettenrain B B B B 

Hacken B A B C 

Hafnerweg B B B C 

Hauptstraße C B C B 

Hergassen C B C B 

Hermannseck C B C B 

Hermannsöd A A B C 

Hermannsreit A A B C 

Hofmark C B C B 

Hub B B B C 

Hundham A A B C 

Hundspoint A A A C 

Im Feld B A D C 

Kerschöd B A D B 

Kirchberger Straße B B B C 

Kirchensteig C B C B 

Kirchenstraße A B B C 

Kleinbettenrain B B B C 

Kobl B A B C 

Koblpoint A A B C 

Kramerweg C B C B 

Straßenverzeichnis zum Entsorgungskalender 2026  

Gemeinde Kröning  

Restmüll  Biomüll  Gelber Sack  Papier  
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Aim A A A A 

Allersbach A A A A 

Am Klostergarten A A A A 

Am Kühbach A A A A 

Am Wald A A A A 

Berg A A A A 

Brandhof A A A A 

Brückenstraße A A A A 

Brunnenstraße A A A A 

Bürgermeister-Pramps-Straße A A A A 

Dorfplatz A A A A 

Dornau A A A A 

Dornauer Straße A A A A 

Eggenpoint A A A A 

Fischerweg A A A A 

Flurweg A A A A 

Forsthof A A A A 

Frater-Sabinus-Weg A A A A 

Gall A A A A 

Geigermann A A A A 

Großhochreit A A A A 

Großscherneck A A A A 

Guntersdorf A A A A 

Hanglberg A A A A 

Hanglberger Weg A A A A 

Hochreit A A A A 

Hof A A A A 

Hofberg A A A A 

Höfengrub A A A A 

Restmüll  Biomüll  Gelber Sack  Papier  

Straßenverzeichnis zum Entsorgungskalender 2026  

Gemeinde Schalkham  
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Höllthal A A A A 

Hufnagelberg A A A A 

Hungerham A A A A 

Kerschberg A A A A 

Kleinhochreit A A A A 

Kleinscherneck A A A A 

Klosterstraße A A A A 

Längermühle A A A A 

Lohgartenweg A A A A 

Möllersdorf A A A A 

Mühlenweg A A A A 

Muntersgrub A A A A 

Obertinsbach A A A A 

Pelzgartenstraße A A A A 

Pfarrer-Dichtl-Straße A A A A 

Prosberg A A A A 

Rabiswimm A A A A 

Schalkham A A A A 

Schalkhamer Straße A A A A 

Scheiben A A A A 

Sonnenfeld A A A A 

Steffelsöd A A A A 

Straß A A A A 

Thal A A A A 

Trautmannsberg A A A A 

Untertinsbach A A A A 

Vorrach A A A A 

Westerskirchen A A A A 

Westnerweg A A A A 

Wörthmühle A A A A 

Straßenverzeichnis zum Entsorgungskalender 2026  

Gemeinde Schalkham  

Restmüll  Biomüll  Gelber Sack  Papier  
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Kreuzhäusl B B B B 

Kronast C B C B 

Kröning B B D B 

Krüglmühle B A D C 

Landshuter Straße C B C B 

Leisteneck C B C B 

Lerchenweg B B B C 

Lichteneck C B C B 

Lilienthal C B C B 

Lindenstraße A B B C 

Mairhof B A B C 

Maisthan B A B C 

Maythal C B C B 

Oberkirchberg C B C B 

Oberklöham A A B C 

Oberschnittenkofen C B C B 

Oed bei Dietelskirchen A A B C 

Oed bei Kirchberg B B D B 

Ölhart B A B C 

Onersdorf B B B B 

Otzlberg B B B B 

Paring A A B C 

Pfr.-Spirkner-Straße C B C B 

Postreit C B C B 

Rabenanger C B C B 

Reit B B A B 

Ringstraße C B C B 

Roß A A B C 

Sandmann C B C B 

Schachten A A B C 

Schaittenrain B B B B 

Scheuereck A B B C 

Schibitz B B D B 

Schlaureit C B C B 

Schmelling B A B C 

Schmiedgasse C B C B 

Schönau C B C B 

Schwalbenweg B B B C 

Sommersberg A A B C 

Spielötz C B C B 

Stein C B C B 

Stocka C B C A 

Straß A A B C 

Strobleck C B C B 

Stürming B B D C 

Töpferweg B B B C 

Triendorf B B C B 

Unterbettenbach B A D C 

Unterklöham A A B C 

Unterschnittenkofen C B C B 

Viehbachweg C B C B 

Vilsbiburger Straße B A D C 

Vilsweg B A D C 

Wagnerweg B B B C 

Wieselsberg bei Jesendorf B B B C 

Wieselsberg bei Kirchberg C B C B 

Wieselsberger Weg B B B C 

Wimm B A D B 

Zeilbach B B D B 

Ziegeleistraße B B B C 

Zurlberg A A B C 

Straßenverzeichnis zum Entsorgungskalender 2026  

Gemeinde Kröning  

Restmüll  Biomüll  Gelber Sack  Papier  
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Resenödstraße B A B A 

Roßweg B A C A 

Rutting B A B A 

Schlicht B A B B 

Schlossfeld C A C A 

Schloßparkstraße  
(1 - 5) und (2 - 2) 

B A B A 

Schloßparkstraße 
 (7 - 9999) und (4 - 9998) 

B A B B 

Seilergasse B A B A 

Seyboldsdorfer Straße C A C A 

Sommerau A A A C 

Sportplatzstraße B A B A 

Vilsbiburger Straße-Gerzen B A B A 

Vilsbiburger Straße-Lichtenhaag C A C A 

Vilsstraße-Lichtenhaag C A C A 

Vilsstraße-Vilssattling C A C A 

Weiherweg C A C A 

Weinberg B A B B 

Weinberger Straße B A B B 

Wochenreit C A C A 

Ziegeleiweg B A B B 

Leberskirchener Straße C A C A 

Lederergasse B A B A 

Lerchenstraße-Gerzen B A B B 

Lerchenstraße-Lichtenhaag C A C A 

Lichtenhaager Straße C A C A 

Lindenweg C A C A 

Mais B A B A 

Meiselsöd B A B B 

Mitterau B A B B 

Neueck C A C A 

Oberhof B A B B 

Offensberg B A B B 

Onichreit C A C A 

Paradies B A B A 

Pelzgarten B A B A 

Pfarrfeldstraße B A B A 

Pfr.-Grabinger-Weg C A C A 

Pfründesiedlung B A B B 

Plaika B A B B 

Postweg B A B B 

Rathausplatz B A B A 

Reismühle B A C A 

Resenöd B A C A 

Straßenverzeichnis zum Entsorgungskalender 2026  

Gemeinde Gerzen  

Restmüll  Biomüll  Gelber Sack  Papier  
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Lamprechtsöd A A A B 

Lärchenstraße A A A B 

Lilienweg A A A A 

Lindenstraße A A A B 

Maieröd A A A B 

Mais A A A B 

Mühlenweg A A A B 

Nelkenstraße A A A A 

Neuhausen A A A B 

Nöham A A A B 

Oberhausenthal A A A B 

Oberwinden A A A B 

Ödmann A A A B 

Oed A A A B 

Petzenberg A A A B 

Pfründeweg A A A B 

Primelweg A A A A 

Prosmering A A A B 

Rathausplatz A A A B 

Rehpoint A A A B 

Reiher A A A B 

Reit A A A B 

Reithannerl A A A B 

Rieberseck A A A B 

Rosenstraße A A A A 

Sattlerweg A A A A 

Schafhausen bei Nöham A A A B 

Schafhausen bei Wassing A A A B 

Schloßanger A A A B 

Schloßstraße A A A B 

Schmiedgasse  A A A B 

Schulgassl A A A B 

Schweibing A A A B 

See A A A B 

Seemannshof A A A B 

Sichartsreit A A A B 

Sommerauweber A A A B 

Sonnenweg A A A A 

Staudach A A A B 

Stegmühle A A A B 

Steinberg A A A B 

Stidel A A A B 

Thalham A A A B 

Thalmann A A A B 

Tulpenstraße A A A A 

Unterhausenthal A A A B 

Unterwinden A A A B 

Veilchenweg A A A A 

Vilstalstraße A A A B 

Vorderöd A A A B 

Waldweg A A A B 

Wassing A A A B 

Weidenweg A A A B 

Wendeldorf A A A B 

Wendeldorfer Straße A A A B 

Wiesenweg A A A B 

Wieshäusl A A A B 

Wimm A A A B 

Winzersdorf A A A B 

Wolfsgrub A A A B 

Ziegeleiweg A A A B 

Ziegelstadel A A A B 

Straßenverzeichnis zum Entsorgungskalender 2026  

Gemeinde Aham  

Restmüll  Biomüll  Gelber Sack  Papier  
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Seit August 2024 wurde der di-
gitale Bauantrag im Landrats-
amt Landshut eingeführt.  

Hierdurch ergeben sich ver-
schiedene Neuerungen im Bau-
genehmigungsverfahren. 

Eine entscheidende Änderung 
besteht hierbei in der Änderung 
der Zuständigkeit für die Entge-
gennahme der Anträge. Diese 
gelten seit der Einführung des 
digitalen Bauantrages nicht nur 
für digitale Anträge, sondern 
auch für Anträge in Papierform, 
um einen einheitlichen Ablauf 
zu gewährleisten. Die Zustän-
digkeiten können der Tabelle 
entnommen werden. 

(https://www.digitalerbauantrag.
bayern.de/zustaendigkeits-
aenderungen/index.php) 

 

 

 

 

Die Antragstellung erfolgt voll-
ständig online über Ihren Brow-
ser. Es handelt sich um einen 
Online-Assistenten, in dem ein 
Formular ausgefüllt wird. Das 
digitale Einreichen ist ausrei-
chend, es bedarf keiner Doku-
mente in Papierform. Auch das 
Nachreichen von Unterlagen 
erfolgt online. 

Nach Aufruf des Online-
Assistenten ist eine Anmeldung 
mit einem Nutzerkonto erforder-
lich. Dadurch werden die im Pa-
pierantrag üblichen Unterschrif-
ten ersetzt. Der Digitale Bauan-
trag kann mit der BayernID und 
dem Unternehmenskonto auf 
ELSTER-Basis verwendet wer-
den. Je nach beantragter Ver-
fahrensart kann die digitale An-
tragstellung vom Entwurfsver-
fasser oder vom Bauherren 
selbst durchgeführt werden. 

Die Baugenehmigung wird wei-
terhin in Papierform erteilt. 

 
Quelle:  

Landratsamt Landshut, Juni 2024 

  

Digitaler Bauantrag 

 
Digitale  

Einreichung 
Einreichung  

in Papierform 

Bauantrag Landratsamt  Landratsamt  

Antrag auf Vorbescheid (Baurecht) Landratsamt  Landratsamt  

Antrag auf Teilbaugenehmigung Landratsamt  Landratsamt  

Vorlage von Unterlagen im Genehmigungsfreistellungsverfahren Landratsamt   Gemeinde 

Anträge auf isolierte Ausnahme oder isolierte Befreiung vom Be-
bauungsplan sowie auf isolierte Abweichung von örtlichen Bauvor-
schriften 

Landratsamt   Gemeinde 

Anträge auf isolierte Abweichung von Bauordnungsrecht  
(außer örtlichen Bauvorschriften) 

Landratsamt  Landratsamt  

Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer einer Baugenehmi-
gung, einer Teilbaugenehmigung   oder eines Vorbescheids 

Landratsamt  Landratsamt  

Baubeginnsanzeige Landratsamt  Landratsamt  

Anzeige der Nutzungsaufnahme Landratsamt  Landratsamt  

Beseitigungsanzeige Landratsamt   
Landratsamt   
und Gemeinde 

Abgrabungsantrag Landratsamt   Landratsamt  

Vorlage von Unterlagen zur genehmigungsfreien Abgrabung Landratsamt  Gemeinde 

Antrag auf Teilabgrabungsgenehmigung Landratsamt  Landratsamt  

Antrag auf Vorbescheid (Abgrabungsrecht) Landratsamt   Landratsamt   

Anzeige des Abgrabungsbeginns Landratsamt  Landratsamt  

https://www.digitalerbauantrag.bayern.de/zustaendigkeitsaenderungen/index.php
https://www.digitalerbauantrag.bayern.de/zustaendigkeitsaenderungen/index.php
https://www.digitalerbauantrag.bayern.de/zustaendigkeitsaenderungen/index.php
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„Hecken, Sträucher und Bäu-
me wachsen im Laufe des 
Jahres stark, deshalb sollten 
sie frühzeitig zurückgeschnit-
ten werden. Warum? Seitlich 
wuchernde Hecken und über-
hängende Zweige und Äste 
an Geh- und Radwegen sowie 
Fahrbahnen können Fußgän-
ger, Radfahrer und Fahrzeuge 
gefährden. Ebenso verhindert 
Überwuchs im Einmündungs- 
und Kreuzungsbereich oft die 
Sicht auf den Verkehr und 
führt vielfach zu Unfällen. 
Dies muss nicht sein…  

Alle Haus- und Grundstücks-

besitzer informieren wir des-

halb über ihre 

„Verkehrssicherungspflicht 

bei Anpflanzungen“ an öffent-

lichen Straßen und Wegen. 

 

Rein vorsorglich sei diesbezüg-
lich auch eine evtl. Schadens-
haftung bei Unfällen durch ver-
kehrsbehindernden Bewuchs 
erwähnt. 

Die Verpflichtung, o. g. Anpflan-
zungen bis auf die Grundstücks-
grenze zurückzuschneiden, ist 
im Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG), 
Art. 29 Abs. 2 geregelt: Dem-
nach sind Anpflanzungen aller 
Art, soweit sie die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs 
beeinträchtigen können“, verbo-
ten.  

Der Überhang von Anpflanzun-
gen stellt überdies auch eine 
Verkehrsgefährdung gemäß 
Straßenverkehrsordnung 
(StVO) dar: Demnach ist es ge-
mäß § 32 Abs. 1 der StVO ver-
boten, die Straße zu beschmut-
zen oder zu benetzen oder Ge-

genstände auf Straßen zu brin-
gen oder dort liegen zu lassen, 
wenn dadurch der Verkehr ge-
fährdet oder erschwert werden 
kann. Wer für solche verkehrs-
widrigen Zustände verantwort-
lich ist, hat diese unverzüglich 
zu beseitigen. 

In diesem Zusammenhang 
wollen wir Sie auch über das 
freizuhaltende sog. 
„Lichtraumprofil“ über Geh- und 
Radwegen sowie Fahrbahnen 
informieren. 

Als „Lichtraumprofil“ wird eine 
definierte Umgrenzungslinie be-
zeichnet, die meist für die senk-
rechte Querebene eines Fahr-
weges bestimmt wird. Aus 
Gründen der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs muss 
das Lichtraumprofil der öffentli-
chen Verkehrsflächen frei und 
sauber gehalten werden.  

Freischneiden von öffentlichen Verkehrsflächen 

Hecken, Sträucher und Bäume rechtzeitig zurückschneiden 

Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen gemäß  

Bay. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) und Straßenverkehrsordnung (StVO) 
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Zusammenfassung zur 
„Verkehrssicherungspflicht 
bei Anpflanzungen“: 

a. Über die Fahrbahn ragende 
Äste und Zweige von Baum-
kronen oder Sträuchern sind 
so zurückzuschneiden, dass 
der Luftraum über der Straße 
mit einer lichten Höhe von 
4,50 m über der Fahrbahn 
und den Straßenbanketten 
freigehalten wird. Dies stellt 
eine Durchfahrtshöhe für 
LKW’s bzw. auch Rettungs-
fahrzeugen von 4,50 m si-
cher. 

b. Über Geh- und Radwegen 
sind Hecken, Sträucher und 
Bäume mit einer lichten Höhe 
von 2,50 m über den Wegen 
auszuschneiden. 

c. Seitlich müssen Anpflanzun-
gen mindestens 50 cm Ab-
stand zum Fahrbahnrand ha-
ben: -> Schneiden Sie des-
halb alle seitlichen Bepflan-
zungen an Geh- und Radwe-
gen sowie Straßen bis zu ih-
rer Grundstücksgrenze zu-
rück. Vor allem bei Hecken 
sind regelmäßige und ausrei-
chende Rückschnittmaßnah-
men unerlässlich, um die An-
pflanzung über Jahre hinweg 
auf Grundstücksgrenze zu 
halten und somit einen späte-
ren Schnitt in den Bestand 
der Hecke zu vermeiden. 

d. An Straßeneinmündungen 
und –kreuzungen müssen 
Anpflanzungen aller Art ge-
mäß BayStrWG stets so nie-
der gehalten werden, dass 
sie nicht die „Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs“ 
beeinträchtigen. Um eine 
ausreichende Übersicht im 
„Sichtdreieck“ für die Ver-
kehrsteilnehmer zu gewähr-
leisten, gilt daher: Gibt es für 
Ihr Grundstück keinen Be-
bauungsplan, der ein indivi-
duelles Sichtdreieck vorgibt, 
sollte die Bepflanzung an der 
Grundstücksgrenze – im Be-
reich von Straßeneinmündun-
gen und Straßenkreuzungen 
– auf maximal 0,8 m Höhe 
zurückgeschnitten werden.  

e. Außerdem ist sorgfältig da-
rauf zu achten, dass Ver-
kehrszeichen, Verkehrsspie-
gel und Straßenleuchten 
nicht durch Anpflanzungen 
verdeckt werden. Die An-
pflanzungen sind so zurück-
zuschneiden, dass die Ver-
kehrszeichen von den Ver-
kehrsteilnehmern ständig oh-
ne Sehbeeinträchtigungen 
wahrgenommen werden kön-
nen. 

f. Beachten Sie schon vor dem 
Anpflanzen, welches Ausmaß 
Sträucher, Bäume und He-
cken im Laufe der Zeit an-
nehmen können. Halten Sie 

ausreichend Abstand zur 
Grundstücksgrenze und ent-
scheiden Sie sich für 
schwach wachsende Pflan-
zen. 

g. Denken Sie auch an die 
Sichtbarkeit Ihrer Haus-
nummer: Das Hausnum-
mern-Schild muss von der 
Straße aus deutlich sichtbar 
sein. Die Sichtbarkeit darf 
nicht durch Bäume, Sträu-
cher, Vorbauten, Schilder o-
der Schutzdächer usw. behin-
dert werden. Etwaige Behin-
derungen (z.B. durch ranken-
de Pflanzen) hat der Eigentü-
mer auf eigene Kosten zu be-
seitigen. Vor allem: Im Ernst-
fall kann dies für Rettungs-
fahrzeuge, Feuerwehr oder 
Polizei wichtig sein und Ihnen 
im Notfall wertvolle Zeit ret-
ten. 

Öffnungszeiten Rathaus: 
 

Montag bis Freitag von 7:15 Uhr bis 12:30 Uhr 
Montag und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

 
Dienstag, Mittwoch, Freitag nachmittags geschlossen. 

 
Außerhalb der Geschäftszeiten nur mit Terminvereinbarung! 
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Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und  

die Erholung in der freien Natur 

(Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) 

 

Art. 16 BayNatSchG 

Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile 

(1) 
1
Es ist verboten, in der freien Natur 

1. Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder -gebüsche einschließlich Ufergehölze oder -

gebüsche zu roden, abzuschneiden, zu fällen oder auf sonstige Weise erheblich zu be-

einträchtigen, 

2. Höhlen, ökologisch oder geomorphologisch bedeutsame Dolinen, Toteislöcher, aufgelas-

sene künstliche unterirdische Hohlräume, Trockenmauern, Lesesteinwälle sowie Tümpel 

und Kleingewässer zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, 

3. entlang natürlicher oder naturnaher Bereiche fließender oder stehender Gewässer, aus-

genommen künstliche Gewässer im Sinne von § 3 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes 

und Be- und Entwässerungsgräben im Sinne von Art. 1 des Bayerischen Wassergeset-

zes, in einer Breite von mindestens 5 m von der Uferlinie diese garten- oder ackerbaulich 

zu nutzen (Gewässerrandstreifen), 

4. Bodensenken im Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuches zu verfüllen, 

5. Alleen an öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen und Wirtschaftswegen zu beseiti-

gen, beschädigen oder auf sonstige Weise erheblich zu beeinträchtigen. 

2
Das Verbot nach Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für 

1. die ordnungsgemäße Nutzung und Pflege im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar, 

die den Bestand erhält, 

2. schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses, 

3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrswege 

oder der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Unterhaltung der Gewässer erforderlich 

sind. 

(2) § 17 Abs. 8 BNatSchG sowie Art. 23 Abs. 3 gelten entsprechend. 

„Schonfrist“ für Baum- und Sträucherrückschnitt 

Art. 16 BayNatSchG  regelt den 
Schutz bestimmter Landschafts-
bestandteile.  

Hiernach ist ein Baum– und 
Sträucherrückschnitt im Zeit-

raum vom 1. März bis 30. Sep-
tember nicht erlaubt. 
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Auf Grund des Starkregenereig-
nisses Ende Juni 2025 mit bis 
zu 85l/qm auf 45 Minuten stan-
den die Keller der  Grundschule 
Aham sowie des Lerchenhofes 
(und somit auch die Lerchenhof-
halle) unter Wasser. 

Trotz sofortigem Auspumpen 
und Aussaugen durch die Feu-
erwehren waren die Schäden 
erheblich. Neben den beschä-
digten Mobiliar bildetet sich in 
der Dämmung der Lerchenhof-
halle auch Schimmel. 

Der Sachverständige der Versi-
cherung forderte sofort einen 
Chemiker an, welcher die Ler-
chenhofhalle auf Grund der 
Schimmelsporen in der Luft un-
verzüglich sperrte. 

Da es nur wenige Firmen in 
Deutschland gibt,  die solche 
Schwingböden für Turnhallen 
bauen können, wurde die Fa. 
Polygon von der Versicherung 
beauftragt, die Schäden in der 
Lerchenhofhalle zu beheben 
und alles zu sanieren. 

Nachdem die beschädigten Ma-
terialien fachgerecht entsorgt 
wurden und die Reinigung er-
folgte, ergab eine erneute Mes-
sung durch den Chemiker grü-
nes Licht, mit der Sanierung  
von Böden, Dämmung, Brand-
schutztüren sowie Ausbesse-
rungen der Sockeln zu begin-
nen. 

 

Nach aktuellen Angabe der Fir-
ma wird die Sanierung der Ler-
chenhofhalle bis zum Ende der 
Weihnachtsferien abgeschlos-
sen  sein. Somit kann spätes-
tens nach den Weihnachtsferien 
die Halle wieder benützt wer-
den. 

Die Kosten in Höhe von    
80.000 € für Rückbau, Entsor-
gung und Reinigung sowie von 
300.000 € für Sanierung, neue 
Böden in der Lerchenhofhalle 
und Grundschule  und Mobiliar 
werden von der Versicherung 
übernommen. 

Die Gemeinde Aham muss le-
diglich die Mehrwertsteuer sel-
ber tragen. 

Sanierung Lerchenhofhalle sowie Grundschule Aham 

Wollen Sie sich aktiv am Sonntag, 8. März 2026 
bei den Kommunalwahlen 

als ehrenamtlicher Wahlhelfer beteiligen? 
 

Melden Sie Sich bitte an wahlen@gerzen.de 
 

Ohne Ehrenamtliche ist keine Wahl möglich! 
 

DANKE für Ihre Unterstützung! 
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Ende Juni 2025 ereignete sich 
in Aham ein Starkregenereignis, 
das die Keller der Grundschule, 
des Lerchenhofs und zahlrei-
cher privater Haushalte unter 
Wasser setzte.  

Die beiden Ortsteilfeuerwehren 
Aham und Loizenkirchen muss-
ten zusammen mit benachbar-
ten Feuerwehren viele Keller 
auspumpen. Für die letzten Mil-
limeter an Wasser können je-
doch die Pumpen nicht mehr 
eingesetzt werden, da sie so 
niedrige Wasserstände nicht 
mehr ansaugen können.  

 

 

 

So wurden die Wassersauger 
der beiden Feuerwehren und 
die benachbarter Feuerwehren 
aus Vilsbiburg und Gerzen ver-
wendet, um noch den Rest ab-
zusaugen.  

Da jedoch die beiden eigenen 
im Laufe des Einsatzes ihren 
Dienst aus Überanspruchung 
versagten und zwei Wassersau-
ger bei solchen Schadenslagen 
zu wenig sind, besorgte die Ge-
meinde Aham jetzt für den Kata-
strophenschutz für beide Feuer-
wehren neue Wassersauger.  

Die ersten beiden konnten be-
reits in Empfang genommen 
werden. Es sollen nächstes Jahr 
noch weitere angeschafft wer-
den.  

Um nicht die Katze im Sack zu 
kaufen, führte Herr Eder von der 
Firma Stirner das Model den 
beiden Feuerwehren und den 
beiden Bürgermeistern vor, zu-
sammen mit alternativen Pro-
dukten. Bei der Vorführung ei-
nigte man sich den Typ HERO 
FPS zu beschaffen, da das Ver-
hältnis von Preis zu Leistung am 
besten ausfiel.  

Der Sauger kann 150l/Minute 
ansaugen und kurz in seinem 
Behälter zwischenspeichern. 
Um durchgängig arbeiten zu 
können, ist gleich eine Tauch-
pumpe eingebaut, welche den 
Behälter kontinuierlich, mit einer 
Leistung von 230l/Minute über 
einen Feuerwehrschlauch in 
das Freie pumpt. 

Wassersauger für Wasserschadenereignisse 

1. Bürgermeister Jens Herrnreiter und Tobias Forster,  
1. Kommandant der FFW Aham, mit den neuen  
Wassersaugern für die beiden Feuerwehren.  

Funddatum Fundort Gegenstand 

03.07.2025 Jahnstraße 12, Gerzen iPhone schwarz, Apple 

04.07.2025 Tankstelle Limmer, Gerzen Hausschlüssel mit BMW-Anhänger und Karabinerhaken 

30.09.2025 Jahnstraße, Gerzen Brille mit silbernem Rahmen 

01.10.2025 Wendeldorf, Aham VW-Schlüssel mit schwarzem Schlüsselmäppchen 

31.10.2025 Siedlung hinter Tankstelle Kamm, Gerzen silberner Haustürschlüssel mit rotem Band 

Falls einer dieser Gegenstände Ihnen gehört,  
melden Sie sich bitte beim Bürgeramt der VG Gerzen 

buergeramt@gerzen.de, Tel. 08744 9604 - 981 

Aus dem Fundbüro 
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Beste Stimmung beim Ahamer  Seniorennachmittag 

Am Samstag, 8. November 
2025 fand der gemeindliche Se-
niorennachmittag statt. 

Erfreulicherweise folgten viele 
Ahamer Senioren der Einladung 
von 1. Bürgermeister Jens 
Herrnreiter. 

1. Bürgermeister Jens Herrnrei-
ter begrüßte alle anwesenden 
Senioren und wünschte allen 
vergnügliche Stunden beim Se-

niorennachmittag. Sein Dank 
galt vor allem  dem örtlichen 
Obst- und Gartenbauverein, 
dem Frauenvereins und dem 
Bayerischen Roten Kreuz. 

Die Ahamer Senioren freuten 
sich sehr über die Aufmerksam-
keit des Obst- und Gartenbau-
vereins. 

Dank der großartigen Unterstüt-
zung aller Beteiligter wurde der 

Ahamer Seniorennachmittag 
wieder ein voller Erfolg. 

In gemütlicher, geselliger Runde 
herrschte bei guter Verpflegung 
reger Gedankenaustausch. 

Nach dieser rundherum gelun-
genen Veranstaltung freuen 
sich viele Senioren bereits jetzt 
schon auf das nächste Mal. 

Foto: Irmgard Eigner 

In den Siedlungen, in denen  die 
Vorfahrtsregelung Rechts vor 
Links sowie die Tempozone 30 
gilt, werden immer wieder die 
Verkehrsregeln nicht erkannt 
bzw. nicht beachtet. 

Um diese Vorfahrts– und Ge-
schwindigkeitsregelungen für 
die Verkehrsteilnehmer bei den 
einmündenden Straßen besser 
kenntlich zu machen, hat der 
Gemeinderat der Gemeinde A-
ham beschlossen, die Kreuzun-
gen bzw. die einmündenden 
Straßen  in der Baum- und in 
der Blumensiedlung durch so-
genannte Haifischzähne zu 
kennzeichnen.  

Um eine gute Haftung und 
Langlebigkeit zu gewährleisten, 
sollten diese thermoplastische 
Bodenmarkierung der Haifisch-
zähne bei mindestens 10 Grad 
Umgebungs- sowie Untergrund-
temperatur angebracht werden.  

Ein genauer Zeitpunkt kann da-
her nicht angegeben werden. 

Sobald es die Witterung zulässt, 
werden diese Markierungen 
durch den Bauhof der Gemein-
de Aham durchgeführt. 

 

Haifischzähne in Aham 
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Aus dem Personalamt 

VG Gerzen 
 
Christine Gneißinger trat ab 
September 2025 die Freistel-
lungsphase ihrer Altersteilzeit 
an. 
 
Eva Luger wurde in die Eltern-
zeit verabschiedet. 
  
  
Gemeinde Aham 
 
Rosa Maria Halt wurde im Be-
reich der Mittagsbetreuung an 
der Grundschule Aham zum 
31.08.2025 in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet. 
 
Seit  01.10.2025 verstärkt Eva 
Hellmuth das Team der Mit-
tagsbetreuung. 
 
Zum 01.01.2026  beginnt Ruža  
Vukančić ihre Tätigkeit als Rei-
nigungskraft an der Grundschu-
le Aham.  

Schulverband Gerzen 
 
Bei der offene Ganztagsbetreu-
ung an der Grund– und Mittel-
schule Gerzen schied Gerlinde 
Buck zum 15.09.2025 aus. 
 
Annalena Dobos wird befristet 
von 16.09.2025 bis 28.02.2026 
beschäftigt. Ab 01.01.2026 
konnte Eva Knott für die offene 
Ganztagsbetreuung gewonnen 
werden. 
 
Ebenso wird Andrea Gladis 
vertretungsbedingt als Sozialpä-
dagogin zum 01.02.2026 befris-
tet bis 28.02.2029 beschäftigt. 
  
   
Schulverband Kirchberg 
 
Seit 01.09.2025 unterstützt 
Gabriele Wagner das Team 
der Reinigungskräfte an der 
Grundschule Kirchberg 
  

 Zweckverband  
 
Auch beim Zweckverband hat 
sich wieder einiges getan… 
 
Die Kinderinsel St. Barbara,  
Aham  verließ zum 31.10.2025 
Jennifer Geppert  und verlässt 
zum 31.12.2025 Alba Camesel-
le Vázquez. Dafür konnten zum 
01.01.2026 Janka Treffler  und 
zum 01.02.2026 Ramona Dit-
trich gewonnen werden. 
 
Zum 30.09.2025 endete das 
Beschäftigungsverhältnis von  
Laura Czech in der Kinderkrippe 
Kinderburg St. Irmengard, Ger-
zen.   
Von 01.10.2025 bis 31.12.2025 
war Melanie Bruckmeier tätig. 
Mihaela-Anda Giurgiu ver-
stärkt seit 01.12.2025 die Kin-
derkrippe Gerzen.  
 
Zuzanna Langer verlässt zum 
31.12.2025 die Kinderwelt am 
Stachus, Lichtenhaag. 
 
Magdalena Stadler schied zum 
31.10.2025 aus dem Beschäfti-
gungsverhältnis im Montessori 
Kindergarten, Johannesbrunn 
aus. 

Aus dem Personalamt gibt es wieder einiges zu berichten …. 

Herzlich Willkommen 

im Team!  

Alles Gute, viel Freude  

 und auf eine  

gute Zusammenarbeit! 

 

Alles Gute  

und viel Gesundheit  

für die weitere Zukunft! 

 

Bewerben Sie sich direkt über das digitale Bewerbermanagement.  

Der Bewerbungsprozess wird hier durch Online-Bewerbungsformulare und  

weiterführende Funktionen allgemein sehr vereinfacht,  

beschleunigt und datenschutzkonform abgewickelt. 

Verlinkung über www.gerzen.de 

http://www.gerzen.de
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Abschied in die Altersteilzeit  

Im Spätsommer  verabschiedeten 
schweren Herzens  Bürgermeister, 
Geschäftsstellenleiter und Kollegen  
Christine Gneißinger in ihre wohlver-
diente Freistellungsphase der Alters-
teilzeit. Dieser Abschied fiel allen - 
nicht nur aus fachlicher Sicht - sehr 
schwer. 

Seit 1. November 1989 war Frau 
Gneißinger stets für die Belange der 
Bürger der VG Gerzen zuständig, an-
gefangen im Melde- und Passamt, als 
stellvertretende Standesbeamtin der 
VG Gerzen und zuletzt im Steueramt. 
Durch ihr soziales und aufgeschlos-
senes Wesen trug Christine erheblich 
zum guten Rathausklima bei. Dank 
ihres edvtechnischen Grundwissens 
sowie ihres Engagements und ihres 
Ehrgeizes konnten einige Programme 
umgesetzt und verbessert werden. 

Danke Christine!   Schee war´s! 

Spende an die Kinderkrebshilfe Dingolfing-Landau-Landshut e.V.  

Die Kinderkrebshilfe Dingolfing-
Landau-Landshut e.V. hat von der 
Verwaltungsgemeinschaft Gerzen ei-
ne Spende in Höhe von 565 Euro er-
halten.  
 
Der Betrag stammt aus dem Erlös der 
„Lillet Lounge“, die das Rathausteam 

am Kathreinmarkt in Gerzen betrie-
ben hatte.  
 
Johanna Herrmann bedankte sich 
herzlich für die Unterstützung und be-
tonte die Bedeutung solcher Aktionen 
für die Arbeit des Vereins. 

Johanna Herrmann, 2. Vorsitzende des Vereins,  
nahm den Spendenscheck von den Mitarbeiterinnen  
Veronika Maier und Svetlana Arends entgegen. 

https://kinderkrebshilfe-dll.de/ 

Lillet Lounge 2025 
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Dienstjubilare und weitere Glückwünsche im Rathaus 

 Erfreulicherweise konnten im 
Rathaus der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen einige 
Dienstjubilare gefeiert werden. 

Sarah Gegenfurtner, Stepha-
nie Kaspar und Eva Luger 
wurden zum 10jährigen Dienst-
jubiläum geehrt.  

Glückwünsche zum 25jährigen 
wurden an Bettina Birnkam-

mer und Bettina Kiermeier 
ausgesprochen. 

Renate Niedermeier wurde 
zum 35-Jähriges Dienstjubiläum 
gratuliert. Ebenso beglück-
wünschte man Jürgen Paech 
zu 35 Jahren im öffentlichen 
Dienst. 

Ein Teil der Beschäftigten sind 
der VG Gerzen bereits seit der 
Ausbildung treu geblieben. 

Geschäftsstellenleiter Klaus 
Hoffmeister und Gemeinschafts-
vorsitzender Konrad Hartshau-
ser, stellvertretend für die Bür-
germeisterkollegen, bedankten 
sich bei den Beschäftigten recht 
herzlich. 

Diese langjährige Treue und Lo-
yalität in dieser schnelllebigen 
Zeit wissen sie sehr zu schät-
zen. 

Stephanie Kaspar,  Bettina Kiermeier  
und Jürgen Paech 

Renate Niedermeier, Bettina Birnkammer,  
Klaus Hoffmeister, Christine Gneißinger,  
Konrad Hartshauser, Sarah Gegenfurtner 

Neben den Glückwünschen zur Hochzeit 
konnte man der „ehemaligen Frau Kletzmei-
er“ auch die herzlichsten Gratulationen zum 
bestandenen Beschäftigtenlehrgang I aus-
sprechen. Als Verwaltungsfachkraft ist An-
drea Kratzer in der Kämmerei beschäftigt. 

Die ehemalige Auszubildende Carolina Helmhacker 
wurde durch die Aushändigung ihres Abschlusszeug-
nisses herzlich als Verwaltungsfachangestellte im Rat-
haus begrüßt. Besonders ihre Kollegen im Steueramt 
freuten sich sehr, Carolina nun in ihrer Abteilung will-
kommen zu heißen. 
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Dienstjubiläum in der KiTa Kirchberg Seit 25 Jahren ist Stefanie Hager 
(staatlich geprüfte Kinderpflegerin) ei-
ne stützende Kraft für das Team der 
Kindertageseinrichtung Kirchberg. Vor 
allem ihr Geschick und Engagement im 
„Bastelbereich“ wird von den Kollegen 
sowie den Jüngsten sehr geschätzt 
und prägt die Arbeit der Einrichtung 
maßgeblich. 

1.Bürgermeister Konrad Hartshauser 
sowie die pädagogische Gesamtleitung 
Heidi Kirmeier-Hofer bedankten sich 
bei Stefanie Hager recht herzlich für 
ihre  jahrelange Treue und überreich-
ten neben Blumen auch eine Dankur-
kunde des Freistaates Bayern.  Ihr ho-
hes Engagement gebührt größte Aner-
kennung und den Dank der Gemeinde 
Kröning sowie des KiTa-Teams. 

15jährige Dienstjubiläen  

beim Schulverband Kirchberg 

Auch beim Schulverband Kirchberg konnten 
gleich zwei Dienstjubiläen gefeiert werden. 

Bereits seit 15 Jahren sind Tanja Meindl (als 
Leitung) und Karin Meier der Mittagsbetreu-
ung an der Grundschule Kirchberg treu. 

Mit großem Engagement und Herzlichkeit sor-
gen sie mit dem restlichen Team der Mittags-
betreuung dafür, dass die Jüngsten nach dem 
Schulunterricht gut betreut werden. 

Salz– und Hackguthalle Leberskirchen 

Die Pflasterarbeiten wurden durch den Bauhof der 
Gemeinde Schalkham  ausgeführt.   

Somit ist der Bau abgeschlossen und die Salz– 
und Hackguthalle ist fertiggestellt. 

Stand:  

Mitte  

November  

2025 
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Modern, einfach und unbüro-
kratisch – suchen und finden 
von Betreuungsplätzen  mit 
dem Portal LITTLE BIRD  

Damit wird Personensorgebe-
rechtigten die Suche nach ge-
eigneten Betreuungsplätzen für 
ihre Kinder deutlich erleichtert. 
Nach kostenfreier Registrierung 
und Anmeldung können die ge-
wünschten Plätze dann auch 
direkt online angefragt werden. 

Personensorgeberechtigte kön-
nen das Portal LITTLE 
BIRD einerseits unverbindlich 
wie eine Suchmaschine nutzen 
und sich über Betreuungsanbie-
ter, deren Öffnungszeiten und 
pädagogische Angebote infor-
mieren. Nach der personalisier-
ten Registrierung und Anmel-
dung im Portal hat man die 
Möglichkeit, direkt online, ganz 
bequem von zu Hause bzw. 
vom Computer, Handy etc. aus, 
Platzanfragen an die gewünsch-
te Einrichtung zu stellen. Maxi-
mal drei Anfragen pro Kind sind 
parallel möglich. 

Neu-Anmeldungen bei 
den  Kita´s  müssen über 
das online-Portal LITTLE 
BIRD seitens der Personensor-
geberechtigten erfolgen.  

Bitte geben Sie bei der Such-
maske den gewünschten Be-
treuungsort ein, nicht den 
Wohnort des Kindes. 

Die Verlinkung erfolgt über die 
Homepage der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen unter 
www.gerzen.de. 

Nach dieser Anmeldung der 
neuen Kinder wird seitens der 
jeweiligen pädagogischen Lei-
tung grundsätzlich zu einem 
persönlichen Gespräch und ei-
nem Kennenlernen des Kindes 
geladen.  

Nach diesem Gespräch erfolgt 
online eine Zu– bzw. Absage 
der Leitung an die Personensor-
geberechtigten. 

Achtung! 

Alle Kinder ab dem vollendeten 
1. Lebensjahr müssen beim Ein-
tritt in  die Kita die Masern-
Impfungen vorweisen. 

Wir sind sehr froh, unseren El-
tern und Einrichtungsbeschäftig-
ten diese online-Anmeldung an-
bieten zu können! 

Mit der KiKom Kita-App kön-
nen Sie Sich direkt mit den 
Fachkräften austauschen (z. B. 
Krankmeldungen). 

Weitere Informationen auf der 
nächsten Seite! 

 

 

 

 

Falls es technische oder termin-
liche Schwierigkeiten gibt, wen-
den Sie Sich bitte direkt an die 
jeweilige pädagogische Leitung. 

 Pädagogische Gesamtleitung 
des Zweckverbandes,  

Astrid Königbauer   
Telefon 0173 8894157 

Pädagogische Leitung  
der Kita Kirchberg,  
Heidi Kirmeier-Hofer  
Telefon  08744 7157 

Folgende gemeindliche  
Einrichtungen sind im Bereich 

der VG Gerzen buchbar: 

Zweckverband Kinderbildung 
und -betreuung Aham-Gerzen

-Schalkham 

*Kinderinsel St. Barbara, Kin-
dergarten/Krippe gemeinsam, 

*Kindergarten Kinderburg 
 St. Irmengard,  

*Krippe Kinderburg  
St. Irmengard,  

*Montessori-Kindergarten  
Johannesbrunn, 

*Kinderwelt am Stachus  
Lichtenhaag, Kindergarten/

Krippe gemeinsam, 
*Naturgruppe Kinderwelt am 

Stachus Lichtenhaag 

Kindertageseinrichtung 
Kirchberg 

*Kindergarten Villa Kunterbunt,  
*Krippe Villa Kunterbunt,  

*Villa Kunterbunt, Naturgruppe 

Neuanmeldungen bei den Kita´s über das Online-Portal LITTLE  BIRD 

https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
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Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie informieren, 
dass wir eine Kita-
Kommunikations-App eingeführt 
haben.  
 
Diese App soll uns dabei unter-
stützen, die Kommunikation zwi-
schen Ihnen als Eltern und der 
Einrichtung zu erleichtern, 
schneller und transparenter zu 
gestalten. Ebenso ist die Kom-
munikation über die App sicher 
(verschlüsselt). 
 
Was ist KiKom? 
 KiKom ist eine App zur Unter-

stützung der Kommunikation 
zwischen Ihnen als Sorgebe-
rechtigte und der Kita. 

 Termine, tagesaktuelle Ereig-
nisse (Spielzeugtag, Erkran-
kungen u.v.m.) und Informati-
onen werden Ihnen über die 
App zur Verfügung gestellt 
und via Push-Funktion direkt 
auf ihr Smart-Phone ge-
schickt.  

 Über Meldungen können Sie 
Ihr Kind krank, abwesend    
oder auch Änderungen bei 
der Abholung melden. 

 Abfragen wie Teilnahmeliste 
oder auch Mitbringlisten kön-
nen künftig direkt über die 
App erfolgen.  

 

 Die Kommunikation erfolgt in 
geschlossenen Gruppen. Es 
sind ein LogIn & ein Authenti-
fizierungs-Code erforderlich. 
Die Zugangsdaten vergibt die 
Kitaleitung über das 
Rechtemanagement. 

 Alle Daten werden DSGVO 
konform erfasst und verarbei-
tet. Die Daten werden auf ei-
nem deutschen Server der 
Hetzner Online GmbH gehos-
tet. Datenschutzrechtliche Be-
lehrungen werden unkompli-
ziert und einfach über die App 
erteilt. Die Daten und Informa-
tionen werden SSL/TLS-
verschlüsselt übertragen. 
Diese Datenschutzkonformität 
kann z. B. über WhatsApp 
nicht sichergestellt werden. 
Wir haben es hier mit sensib-
len, personenbezogenen Da-
ten zu tun, wollen Ihnen aber 
einen digitalen Weg zu uns 
ermöglichen. 

 
Die App ist ein Produkt der Insti-
Kom GmbH. Es handelt sich um 
ein Würzburger Unternehmen, 
das Informationen und Dienst-
leistungen rund um das The-
menfeld „Kinder & Familie“ an-
bietet. Weitere Informationen 
zum Unternehmen sowie zur 
KiKom App finden Sie unter 
https://instikom.de/
applikationen/kikom-kita-app/ . 

Separat erhalten Sie von den 
Kindertageseinrichtungen 
den Aktivierungscode für die 
Freischaltung Ihres Accounts 
mit einer kurzen Erklärung. 
Sie können Sich direkt in der 
KiKom App registrieren und Ih-
ren Account freischalten.  
 
Wenn Sie mit der Fotofunktion 
Ihres Handys den jeweiligen  
QR-Code scannen, gelangen 
Sie direkt zu der App im Apple 
App Store oder Google Play 
Store. 
 
Wenn Sie zwei oder mehr Akti-
vierungscodes für mehrere Kin-
der erhalten, dann können Sie 
nach erstmaliger Aktivierung die 
weiteren Codes direkt im App-
Menü unter „Mein Profil“  
„Zugangscode eingeben“ hinzu-
fügen. 
 
Falls Sie Fragen zur Aktivierung 
haben, dann schreiben Sie ein-
fach eine Mail an ki-
kom@youngfamily.de. Das 
Team von youngfamily wird sich 
zeitnah mit Ihnen in Verbindung 
setzen.  
 
Diese App ist nahtlos in LITT-
LE BIRD integriert. 
 
Wir freuen uns darauf, gemein-
sam mit Ihnen dieses spannen-
de Projekt weiter umzusetzen. 

Elterninformationen zur KiKom Kita-App („WhatsApp“ für die Kita) 

https://instikom.de/applikationen/kikom-kita-app/
https://instikom.de/applikationen/kikom-kita-app/
mailto:kikom@youngfamily.de
mailto:kikom@youngfamily.de
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UnternehmerNacht LA-Süd 

Am Freitag, 24. April 2026, 
heißt es: Türen auf für die Regi-
on! Lokale Vielfalt erleben. Un-
ternehmen und ihre Produkte 
entdecken. 
 
Die UnternehmerNacht LA-Süd, 
ein koordinierter Tag der offe-
nen Tür, bietet den Betrieben 
der Region die Möglichkeit sich 
gemeinsam sichtbar zu machen 
und die Vielfalt und Stärke un-
serer regionalen Wirtschaft auf-
zuzeigen.  
 
Interessierte Firmen sind einge-
laden ihre Türen an diesem 
speziellen Tag auch außerhalb 
ihrer regulären Öffnungs- bzw. 
Betriebszeiten (17-21 Uhr) offen 
zu halten und sich bzw. ihre 
Produkte oder Dienstleistungen 

zu präsentieren – persönlich, 
regional, erlebbar.  
 
Dieser besondere Eventabend 
bietet die Chance sich in der 
Region aktiv zu positionieren 
und neue Kontakte zu knüpfen. 
Für zusätzliche Reichweite und 
Besucherinteresse sorgt das 
übergreifende Marketing durch 
Landkreis Landshut, Regional-
management Landshut und 
Wirtschaftsforum Vilsbiburg. Als 
weiteren Besucheranreiz wird 
es ein Gewinnspiel geben.  
 
Das Pilotprojekt richtet sich an 
Unternehmen aller Größen und 
Branchen mit Sitz in Vilsbiburg, 
Geisenhausen, Velden, Wurms-
ham, Bodenkirchen, 

Schalkham, Gerzen, Kröning 
bzw. Aham. 
 
Interessierte Unternehmen kön-
nen sich ab sofort zur Teilnah-
me anmelden! Nähere Infos 
rund um den Eventabend unter 

 www.unternehmernacht-
landshut.de  

 
 
 
 

 
 

Quelle: 
Landratsamt Landshut 

Sachgebiet 18 –  
Wirtschaft, Kreisentwicklung,  

12.11.2025 

Gefördert durch 

Umstellung auf neues Finanzsystem K1 
Prüfen Sie Ihre Kontoauszüge 

Wir erinnern an unsere Informa-
tionen im letzten Bürgerblatt´l. 
 
Wie bei technischen Umstellun-
gen üblich, gab es bei der Um-
stellung leider kleinere Start-
schwierigkeiten. Dies führte in 
einzelnen Fällen zu fehlerhaften 
oder verspäteten Abbuchungen 
mit anderen Verwendungszwe-
cken. 

Wir bitten Sie daher, Ihre Konto-
auszüge in nächster Zeit beson-
ders aufmerksam zu prüfen.  

Falls Ihnen Unstimmigkeiten 
auffallen, wenden Sie sich bitte 
direkt an unsere Kasse. Wir 
kümmern uns schnellstmöglich 
darum. 

 
 

 
Prüfen Sie  

Ihre Kontoauszüge! 
 
 

08744 9604 - 989 
kasse@gerzen.de  

 

Vielen Dank  
für Ihr Verständnis! 

unterstützt vom Wirtschaftsforum Vilsbiburg e. V. 
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Alle Papierführerscheine der 
Geburtsjahrgänge 1953* und 
später haben mittlerweile ihre 
Gültigkeit verloren und müssten 
bei rechtzeitiger Antragstellung 
bereits umgetauscht sein. Le-
diglich die Geburtsjahrgänge 
vor 1953 können den Papier-
führerschein bis 2033 umtau-
schen. 
  
Nun müssen die Kartenführer-
scheine, die 1999 bis 2001 
ausgestellt worden sind, bis 
zum 19.01.2026 umgetauscht 
werden. Die Führerscheinstelle 
am Landratsamt Landshut bittet 
deshalb alle Betroffenen, umge-
hend den Umtausch zu beantra-
gen, damit die neuen Dokumen-
te rechtzeitig ausgestellt werden 
können. Wir weisen darauf hin, 
dass bei hohem Antragsauf-
kommen, Anträge die erst zum 
Jahresende gestellt werden, 
ggf. nicht rechtzeitig bearbeitet 
werden können.   

Die Anträge zum Umtausch und 
alle Informationen sind auf der 
Homepage des Landratsamtes 
zu finden. 
 
 www.landkreis-landshut.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem unterschriebenen An-
trag muss ein aktuelles biomet-
risches Passfoto (nicht älter als 
drei Monate) sowie eine Kopie 
des Personalausweises und des 
Führerscheins an die Führer-
scheinstelle geschickt werden. 
Der Pflichtumtausch des Füh-
rerscheins sowie der Antrag auf 
internationalem Führerschein, 
ist nun auch als Onlineantrag 
verfügbar. 

Die Antragsbearbeitung dauert, 
je nach Antragsaufkommen, 2-3 
Monate. 
 
Nun müssen die unbefristeten 
Kartenführerscheine nach der 
abdruckten Übersicht umge-
tauscht werden. 

 
Quelle:  

Landkreis Landshut 

  
 

  
 

Führerscheinpflichtumtausch: Jetzt sind die Kartenführerscheine dran 
Anträge für Pflichtumtausch nun auch online möglich 

Ausstellungsjahr Führerscheinumtausch bis 

1999 bis 2001 19.01.2026 Bitte jetzt umtauschen 

2002 bis 2004 19.01.2027 Bitte ab Februar 2026 umtauschen 

2005 bis 2007 19.01.2028 Bitte warten 

2008 19.01.2029 Bitte warten 

2009 19.01.2030 Bitte warten 

2010 19.01.2031 Bitte warten 

2011 19.01.2032 Bitte warten 

2012 bis 18.01.2013 19.01.2033 Bitte warten 

Haben Sie Fragen 
zum Thema 

Führerschein? 

fahrerlaubnis@ 

landkreis-landshut.de  

08703 9073 - 3315 

08703 9073 - 3316 

*Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müssen den Füh-

rerschein bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstel-

lungsjahr des Führerscheins und ob es sich um einen Kartenführerschein 

oder einen Papierführerschein handelt.  

https://www.landkreis-landshut.de/themen/mobilitaet/

fuehrerscheinstelle-verkehrswesen/?umtausch-in-

scheckkartenfuehrer-

schein&orga=cea157080c505856610b07e2721f21f9  

https://www.bundesregierung.de/breg-

de/aktuelles/faq-fuehrerschein-umtausch-

1842574  

Pflichtumtausch per 

Online-Verfahren 

https://www.buergerservice-

portal.de/bayern/l 

krlandshut/umtausch-

altfahrerlaubnis/#/ 

 

 

 

https://www.buergerservice-
portal.de/bayern/l 

krlandshut-
/bsp_fw_umtausch_eu_kfs/#/ 

 

 

 

Der Umtausch ist ebenso im 
Bürgeramt der VG Gerzen 

möglich  

http://www.landkreis-landshut.de/
mailto:fahrerlaubnis@landkreis-landshut.de
mailto:fahrerlaubnis@landkreis-landshut.de
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-fuehrerschein-umtausch-1842574
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-fuehrerschein-umtausch-1842574
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-fuehrerschein-umtausch-1842574
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Haushalte 2026 

Zum aktuellen Redaktionsstand 
dieses Bürgerblatt´ls wurden 
unten aufgeführte Haushaltsplä-
ne mit Haushaltssatzungen in 
den jeweiligen Gremien be-
schlossen. Diese werden, nach 

Prüfung durch die Rechtsauf-
sicht,  auf der Homepage der 
Verwaltungsgemeinschaft Ger-
zen unter www.gerzen.de jeder-
mann zur Einsicht zur Verfü-
gung gestellt.  

Die Vorbereitungen für die wei-
teren Haushalte 2026 laufen be-
reits auf Hochtouren. 

Nachfolgend eine kurze Zusam-
menfassung sowie einige Statis-
tiken im Überblick. 

 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Umlage / Jahr 

Zweckverband 2.627.000,00 € 70.000,00 € 
1.332.000,00 € gesamt  

 7.976,05 € je Kind 

SV Gerzen 981.000,00 € 15.000,00 € 
742.000,00 € gesamt 

3.053,50 € je Schüler 

SV Kirchberg 554.000,00 € 30.000 € 
415.000,00 € gesamt 

3.672,57 € je Schüler 

 

Personalkosten 

inkl. aller Neben-

leistungen 

Vollzeit-Stellen  

laut Plan * 

vorhandene und geplante Beam-

te / Beschäftigte / Praktikanten 

(Personen) 

Zweckverband 2.345.100,00 € 35,53 48 

SV Gerzen 242.000,00 € 5,16 11 

SV Kirchberg 207.000,00 € 4,51 14 

* Die Nachkommawerte resultieren aus zahlreichen Teilzeitarbeitsverhältnissen 

Fotokabine bleibt weiter im Rathaus  

Da eine digitale Übermittlung von Lichtbildern 
bei den jeweiligen Fachstellen für die Beantra-
gung eines neuen Führerscheins, Sozialaus-
weises oder Fischereischeins nicht möglich ist, 
muss hierfür leider immer noch ein Lichtbild in 
ausgedruckter Form übermittelt werden. 

Erfreulicherweise hat der bisherige Anbieter 
die Foto-Kabine weiterhin  der VG Gerzen 
überlassen. 

Daher können  - wie in der Mai-Ausgabe be-
richtet  -  auch über Jahreswechsel Fotos für 
oben genannten Bereiche oder auch gerne pri-
vate „Spaß-Fotos“ gemacht werden. 

Für Ausweisdokumente sind jedoch 
Passbilder nicht mehr möglich!  

  
Die Fotokabine bleibt  bis auf Weiteres erhalten. 
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Kinderzahlen in den Einrichtungen des Zweckverbandes nach Gemeinden 

Krippen 
Regelkindergärten  

inkl. Naturgruppen 

Montessori- 

Kindergarten 

Summe  

Zweckverband  

Jahr 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

Aham 8 16 10 41 41 48 4 3 2 53 60 60 

Gerzen 20 15 14 66 61 59 0 0 0 86 76 73 

Schalkham 4 4 5 15 16 14 20 19 15 39 39 34 

Summe 32 35 29 122 118 121 24 22 17 178 175 167 

Kröning 0 0 0 3 4 1 0 0 0 3 4 1 

Kumhausen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Vilsbiburg 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3 2 1 

Gangkofen 0 0 0 0 0 0 4 2 3 4 2 3 

Geisenhausen 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Summe 33 35 29 128 125 125 28 24 20 189 184 174 

Kindergartenjahr 

01.09. bis 31.08. 

Gemeinde 

Aham 

Gemeinde  

Gerzen 

Gemeinde  

Kröning 

Gemeinde  

Schalkham  

VG Gerzen  

Gesamt 

ZV Kiga 

Gesamt 

01.09.2012 bis 31.08.2013 16 14 13 10 53 40 

01.09.2013 bis 31.08.2014 18 18 18 6 60 42 

01.09.2014 bis 31.08.2015 20 21 12 5 58 46 

01.09.2015 bis 31.08.2016 19 16 25 11 71 46 

01.09.2016 bis 31.08.2017 21 18 28 14 81 53 

01.09.2017 bis 31.08.2018 16 21 19 11 67 48 

01.09.2018 bis 31.08.2019 15 18 16 10 59 43 

01.09.2019 bis 31.08.2020 15 18 21 15 69 48 

01.09.2020 bis 31.08.2021 22 21 17 8 68 51 

01.09.2021 bis 31.08.2022 13 17 16 16 62 46 

01.09.2022 bis 31.08.2023 20 17 18 6 61 43 

01.09.2023 bis 31.08.2024 15 18 19 10 62 43 

01.09.2024 bis 31.08.2025 15 21 15 6 57 42 

Entwicklung der Geburten im Kindergartenjahr verteilt auf die Gemeinden 

Leider sind die Geburtenzahlen seit dem „Höchststand 2019/2020“ rückläufig,  

was Auswirkungen auf die Gruppenbildungen in den KiTa´s und Klassenstärken in den Schulen hat.  
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Allgemeine Informationen zum Zweckverband aus dem Vorbericht 

Der Zweckverband Kinderbil-
dung und –betreuung Aham – 
Gerzen – Schalkham wurde mit 
Beginn des Jahres 2007  
gegründet und besteht seit mitt-
lerweile 18 Jahren.  
Die kommunale Zusammenar-
beit der drei Gemeinden hat 
sich hervorragend bewährt und 
ermöglicht die bestmöglichste  
Betreuung der Kinder auf einem 
qualitativ ausgezeichneten Be-
treuungsniveau.  
 
Der Zweckverband besteht aus 
zwei Regelkindergärten,  
wovon einer nach Kneipp kon-
zeptioniert ist, einem Montes-
sori-Kindergarten, einer Kinder-
krippe und der integrativen  
Einrichtung mit Kinderkrippe, 
Kindergarten und Naturgruppe. 
Aktuell bestehen im Bereich des 
Zweckverbandes 
253 genehmigte Plätze, 51 Plät-
ze in Krippen- und 202 Plätze 
im Kindergartenbereich. 
 
Basierend auf der Bedarfspla-
nung im Jahr 2025 hat der 
Zweckverband Kinderbildung 
und –betreuung Aham – Gerzen 
– Schalkham einen Gesamtbe-
darf von mindestens 
56 Kinderkrippenplätzen, 5 
Gruppen, und 
225 Kindergartenplätzen, 9 
Gruppen, als notwendig festge-
stellt. Gesamtbetrachtet wurden 
281 Plätze als Bedarfsnotwen-
dig bis 2035 ermittelt. 

 
Die erste bauliche Erweiterung 
ist zum Kindergartenjahr 
2010/2011 erfolgt, als im Be-
reich der Gemeinde Gerzen ei-
ne Kinderkrippe eröffnet wurde. 
Zum Kindergartenjahr 
2017/2018 konnte das Angebot 
um eine weitere Einrichtung mit 
integrativer Ausrichtung, Kinder-
welt am Stachus in Lichten-
haag, ergänzt werden. Diese 
wurde zum Kindergartenjahre 

2020/2021, übergangsmäßig, 
um eine Naturgruppe erweitert. 
Zum März 2024 konnte das An-
gebot um eine weitere Einrich-
tung mit Kneipp Ausrichtung, 
Kinderinsel St. Barbara in A-
ham, ergänzt werden. Aufgrund 
der Bedarfsplanung 2024 wurde 
die Naturgruppe Kinderwelt am 
Stachus, Lichtenhaag mit Be-
triebserlaubnis vom 16.12.2024 
rückwirkend zum 01.09.2024 
unbefristet genehmigt. Die Kin-
derinsel St. Barbara, Aham wur-
de mit Betriebserlaubnis vom 
08.09.2025 rückwirkend zum 
01.04.2025 unbefristet geneh-
migt.   
 
Die Kindertageseinrichtung 
St. Barbara wurde hierbei um 
zwei Krippengruppen und um 
eine Kindergartengruppe erwei-
tert. 
Die bauliche Neuerrichtung des 
Kindergartens St. Barbara, Ge-
meinde Aham, wurde federfüh-
rend durch das Kommunalunter-
nehmen Aham – KU-Aham – 
realisiert. In der neuen Einrich-
tung wurden insgesamt zwei 
Krippengruppen mit 24 geneh-
migten Krippenplätzen und drei 
Kindergartengruppen, mit 75 
genehmigten Plätzen, realisiert. 
Vorerst befristet bis März 2025 
wurden damit fünf Gruppen, 
zwei Krippengruppen und drei 
Kindergartengruppen, geneh-
migt. Der Antrag auf unbefriste-
te Genehmigung der Gruppen 
läuft aktuell. 
 
Zum Stichtag 01.10.2025 wur-
den 174 Kinder in den Einrich-
tungen des Zweckverbandes 
Kinderbildung und –betreuung  
Aham – Gerzen – Schalkham 
bereut.  
 
Die kontinuierliche Weiterent-
wicklung spricht für den Erfolg 
der kommunalen Zusammenar-
beit innerhalb des Zweckver-
bandes. Zum Stichtag 

01.10.2025 werden fast doppelt 
so viele Kinder im Bereich des 
Zweckverbandes betreut, als 
vergleichsweise im Jahr der 
Gründung (98 betreute Kinder 
zum Stichtag 01.10.2007). 
 
Der Waldkindergarten Schalk-
ham wurde 1996, als erster 
Waldkindergarten Bayerns, von 
einer Gruppe engagierter  
Eltern gegründet. Die Einrich-
tung hat sich hervorragend 
etabliert und wird erstklassig 
angenommen. Die Anzahl der 
dort betreuten Kinder und die 
seit Jahren vollständige Auslas-
tung sprechen für den Erfolg 
und die Beliebtheit des Waldkin-
dergartens Schalkham.  
 
Der Waldkindergarten Schalk-
ham e. V. ergänzt das pädago-
gische Konzept des Zweckver-
bandes; dieser ist wertvoller und 
unverzichtbarer Partner. Die Zu-
sammenarbeit ist vertrauensvoll 
und partnerschaftlich. Insge-
samt wurden 20 Plätze im 
Waldkindergarten Schalkham 
seitens des Zweckverbandes 
Kinderbildung und –betreuung 
Aham – Gerzen – Schalkham 
als bedarfsnotwendig aner-
kannt, welche auch in Anspruch 
genommen werden und das An-
gebot des Zweckverbandes her-
vorragend ergänzen. 
 
Der Anstellungsschlüssel im Be-
reich des Zweckverbandes be-
wegt sich grundsätzlich in ei-
nem sehr guten Rahmen. Es 
darf jedoch nicht außer Acht ge-
lassen werden, dass hierfür 
nicht unerhebliche organisatori-
sche Maßnahmen erforderlich 
sind. Die gesetzlichen Vorgaben 
hierzu werden leicht erfüllt. 
 
Gesetzlicher Mindest-
anstellungsschlüssel 1:11,0  
 
Empfohlener Mindest-
anstellungsschlüssel 1:10,0 
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Kinderinsel St. Barbara, Gemeinde Aham 99 Plätze 

 Betriebserlaubnis, Bescheid vom 08.09.2025  

Kinderburg St. Irmengard, Gemeinde Gerzen  

Kindergarten St. Irmengard, Gemeinde Gerzen 50 Plätze 

 Betriebserlaubnis, Bescheid vom 25.11.2020  

Kinderkrippe St. Irmengard, Gemeinde Gerzen 13 Plätze 

  Betriebserlaubnis, Bescheid vom 14.12.2010  

Kinderwelt am Stachus Lichtenhaag, Gemeinde Gerzen 

Kindergarten am Stachus Lichtenhaag, Gemeinde Gerzen    61 Plätze 

  Betriebserlaubnis, Bescheid vom 16.12.2024 

  Kinderkrippe 14 Plätze 

  Kindergarten  27 Plätze 

  Naturgruppe Kinderwelt am Stachus 20 Plätze  

Montessori-Kindergarten Johannesbrunn, Gemeinde Schalkham 30 Plätze  

  Betriebserlaubnis, Bescheid vom 02.08.2007  

gesamte Genehmigung Zweckverband  253 Plätze 

Die Personalakquise und die 
dauerhafte Mitarbeiterbindung 
stellen in Zeiten des Fachkräfte-
mangels im pädagogischen Be-
reich die größte Herausforde-
rung im Bereich des Zweckver-
bandes dar. Laut nationalem 
Bildungsbericht wird sich diese 
Lage bis 2026 – mit der Einfüh-
rung des Anspruchs auf  
einen Ganztagsbetreuungsplatz 
im Grundschulbereich – weiter 
zuspitzen. Das Staatsministeri-
um versucht diesem Fachkräfte-
mangel mit Hilfe der geförderten 
Quereinstiegskurse 
(Assistenzkräfte, Siegenthaler 
Modell, etc.) entgegenzuwirken.  
 
Es wurden 2025 174 Kinder in 
den Einrichtungen des Zweck-
verbandes betreut, 10 weniger, 
als zum Stichtag 01.10.2024. 

 
Zum Stichtag 01.10.2025 be-
suchten 167 Kinder aus  
den Mitgliedsgemeinden und 
weitere 7 Kinder aus anderen 
Gemeinden, damit insgesamt 
174 Kinder, die Einrichtungen 
des Zweckverbandes Kinderbil-
dung und –betreuung Aham – 
Gerzen – Schalkham.  
 
Aus der Gemeinde Aham wer-
den 60 Kinder, aus der Ge-
meinde Gerzen 73 (-3) Kinder 
und aus dem Gebiet der Ge-
meinde Schalkham 34 (-5) 
Kinder betreut. 
 
Die Kinderzahlen aus den Mit-
gliedsgemeinden bestätigen 
nicht nur die Entscheidung be-
züglich der Neuerrichtung von 
gemeindlichen Betreuungsein-

richtungen, sondern wirken sich 
auch positiv auf die Betriebs-
kostenförderung an Dritte aus. 
Seit 2020 liegen die Kinderzah-
len des Zweckverbandes bei 
konstant über 170 Kindern. Es 
darf hier auf die Anlagen zum 
Vorbericht verwiesen werden.  
Im Bereich des Zweckverban-
des Kinderbildung und –
betreuung Aham – Gerzen – 
Schalkham bestehen 
253 genehmigte Plätze, verteilt 
auf die Betreuungseinrichtun-
gen: 
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Verteilung der Schüler  

auf die Klassen der  

Grund– und Mittelschule Gerzen 

Verteilung nach Gemeinden  

Gemeinde  Gastkind/er 

Aham 27  

Gerzen 124  

Kröning 22  

Schalkham 64  

Vilsbiburg 6  

Adlkofen 1 1 

Hohenpolding 1 1 

Gesamt 245 2 

Stand 01.10. Aham Gerzen Kröning Schalkham Vilsbiburg 
Gast/

Verbund 
Gesamt 

2010 50 100 34 55 7 2 248 

2011 38 94 30 52 5 10 229 

2012 46 77 31 59 4 13 230 

2013 40 73 33 61 4 6 217 

2014 32 69 26 51 4 16 198 

2015 36 74 27 45 5 7 194 

2016 44 79 31 52 6 15 227 

2017 28 75 33 51 11 6 204 

2018 32 75 28 56 6 1 198 

2019 31 81 35 52 4 1 204 

2020 20 84 31 45 3 1 184 

2021 25 98 26 46 2 0 197 

2022 30 111 28 47 2 1 219 

2023 28 114 30 53 4 2 231 

2024 28 124 26 62 4 2 246 

2025 27 124 22 64 6 2 245 

  
Grund- 

schüler 

Mittel- 

schüler 
gesamt 

Aham 3 24 27 

Gerzen 91 33 124 

Kröning 6 16 22 

Schalkham 47 17 64 

Vilsbiburg 5 1 6 

Adlkofen 0 1 1 

Hohenpolding 1 0 1 

 153 92 245 

Entwicklung der Schülerzahlen Schulverband Gerzen 

01.10.2024 01.10.2025 

Klasse ges. m w Klasse ges. m w 

1a 22 10 12 1a 18 11 7 

1b 24 11 13 1b 19 9 10 

1. Klasse 46 21 25 1. Klasse 37 20 17 

2a 18 12 6 2a 22 10 12 

2b 17 11 6 2b 23 11 12 

2. Klasse 35 23 12 2. Klasse 45 21 24 

3a 18 9 9 3a 18 12 6 

3b 17 6 11 3b 18 12 6 

3. Klasse 35 15 20 3. Klasse 36 24 12 

4a 18 9 9 4a 17 9 8 

4b 21 9 12 4b 18 6 12 

4. Klasse 39 18 21 4. Klasse 35 15 20 

5 18 11 7 5 21 15 6 

5. Klasse 18 11 7 5. Klasse 21 15 6 

6 20 10 10 6 18 12 6 

6. Klasse 20 10 10 6. Klasse 18 12 6 

7 19 11 8 7 15 9 6 

7. Klasse 19 11 8 7. Klasse 15 9 6 

8 17 11 6 8 18 11 7 

8. Klasse 17 11 6 8. Klasse 18 11 7 

9 17 10 7 9 20 12 8 

9. Klasse 17 10 7 9. Klasse 20 12 8 

Gesamt 246 130 116 Gesamt 245 139 106 
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Entwicklung der Schulverbandsumlage Schulverband Kirchberg  

 Jahr Adlkofen Geisenhausen Kröning Gesamt 

2016 31.747,57 € 6.349,51 € 179.902,91 € 218.000,00 € 

2017 25.747,57 € 4.291,26 € 190.961,17 € 221.000,00 € 

2018 33.150,00 € 4.420,00 € 183.430,00 € 221.000,00 € 

2019 41.873,68 € 0,00 € 179.126,32 € 221.000,00 € 

2020 54.567,90 € 0,00 € 166.432,10 € 221.000,00 € 

2021 62.027,03 € 0,00 € 192.972,97 € 255.000,00 € 

2022 51.230,77 € 0,00 € 207.769,23 € 259.000,00 € 

2023 69.987,01 € 4.116,88 € 242.896,10 € 317.000,00 € 

2024 65.739,13 € 3.652,17 € 266.608,70 € 336.000,00 € 

2025 74.166,67 € 3.708,33 € 278.125,00 € 356.000,00 € 

2026 91.814,16 € 14.690,27 € 308.495,58 € 415.000,00  € 

     

Schüler 25 4 84 113 

 22,12 % 3,54 % 74,34 % 100 % 

Jahr Aham Gerzen Kröning Schalkham Vilsbiburg 
Umlage  

gesamt 

2010 91.659,34 € 192.967,03 € 56.282,05 € 90.051,28 € 8.040,29 € 439.000,00 € 

2011 78.048,78 € 156.097,56 € 53.073,17 € 85.853,66 € 10.926,83 € 384.000,00 € 

2012 77.561,64 € 191.863,01 € 61.232,88 € 106.136,99 € 10.205,48 € 447.000,00 € 

2013 94.755,76 € 158.612,90 € 63.857,14 € 121.534,56 € 8.239,63 € 447.000,00 € 

2014 84.739,34 € 154.649,29 € 69.909,95 € 129.227,49 € 8.473,93 € 447.000,00 € 

2015 76.835,16 € 165.675,82 € 62.428,57 € 122.456,04 € 9.604,40 € 437.000,00 € 

2016 91.251,34 € 187.572,19 € 68.438,50 € 114.064,17 € 12.673,80 € 474.000,00 € 

2017 95.679,25 € 171.787,74 € 67.410,38 € 113.075,47 € 13.047,17 € 461.000,00 € 

2018 65.191,92 € 174.621,21 € 76.833,33 € 118.742,42 € 25.611,11 € 461.000,00 € 

2019 76.345,18 € 178.934,01 € 66.802,03 € 133.604,06 € 14.314,72 € 470.000,00 € 

2020 71.773,40 € 187.536,95 € 81.034,48 € 120.394,09 € 9.261,08 € 470.000,00 € 

2021 56.065,57 € 235.475,41 € 86.901,64 € 126.147,54 € 8.409,84 € 513.000,00 € 

2022 65.101,52 € 255.197,97 € 67.705,58 € 119.786,80 € 5.208,12 € 513.000,00 € 

2023 82.844,04 € 306.522,94 € 77.321,10 € 129.788,99 € 5.522,94 € 602.000,00 € 

2024 94.148,47 € 383.318,78 € 100.873,36 € 178.209,61 € 13.449,78 € 770.000,00 € 

2025 83.885,25 € 371.491,80 € 77.893,44 € 185.745,90 € 11.983,61 € 731.000,00 € 
2026 82.444,44 € 378.633,74 € 67.176,95 € 195.423,87 € 18.320,99 € 742.000,00 € 

       

Schüler 27 124 22 64 6 243 

 11,11 % 51,03 % 9,05 % 26,34 % 2,47 % 100% 

Entwicklung der Schulverbandsumlage Schulverband Gerzen  
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  Adlkofen 
Geisen-

hausen 
Kröning Aham Landshut 

Niederaich-

bach 

Vils-

biburg 
Gesamt 

01.10.2015 15 3 85 0 0 0 0 103 

01.10.2016 12 2 89 0 0 0 0 103 

01.10.2017 15 2 83 0 0 0 0 100 

01.10.2018 18 0 77 0 1 0 0 96 

01.10.2019 20 0 61 0 0 1 1 83 

01.10.2020 18 0 56 0 0 0 1 75 

01.10.2021 18 0 73 0 0 0 0 91 

01.10.2022 17 1 59 0 0 0 0 77 

01.10.2023 18 1 73 1 0 0 1 94 

01.10.2024 20 1 75 1 0 0 1 98 

01.10.2025 25 4 84 3 0 0 1 117 

Entwicklung der Schülerzahlen Schulverband Kirchberg 

 

Verteilung der Schüler 

 auf die Klassen der  

Grundschule Kirchberg 

Verteilung nach Gemeinden  

Gemeinde  Gastkind/er 

Kröning 84  

Aham 3 3 

Adlkofen 25  

Geisenhausen 4  

Vilsbiburg 1 1 

Gesamt 117 4 

01.10.2024 01.10.2025 

Klasse ges. m w Klasse ges. m w 

Adlkofen 5 1 4 Adlkofen 6 3 3 

    Aham 2 1 1 

Kröning 21 9 12 Kröning 18 8 10 

    Geisenhausen 2 1 1 

1. Klasse  26 10 16 1. Klasse  28 13 15 

Aham 1 0      

Adlkofen 6 2 4 Adlkofen 5 1 4 

Kröning 27 11 16 Kröning 22 9 13 

Vilsbiburg 1 1 0 Geisenhausen 1 1 0 

2. Klasse  35 14 21 2. Klasse  28 11 17 

Adlkofen 7 2 5 Adlkofen 7 2 5 

Geisenhausen 1 0 1 Aham 1 0 1 

Kröning 16 6 10 Kröning 27 10 17 

    Vilsbiburg 1 1 0 

3. Klasse  24 8 16 3. Klasse  36 13 23 

Adlkofen 2 1 1 Adlkofen 7 2 5 

Kröning 11 7 4 Kröning 17 7 10 

    Geisenhausen 1 0 1 

4. Klasse  13 8 5 4. Klasse  25 9 16 

Gesamt 98 40 58 Gesamt 117 46 71 
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Rentenberatung in der Region 

Beratung und Anträge  direkt über die Deutsche 
Rentenversicherung 

 www.deutsche-rentenversicherung.de 

kostenfreie Servicenummer  

0800 1000 480 15 

 

 Ehrenamtlicher Versichertenberater 
für den Landkreis Landshut 

Deutsche Rentenversicherung Bund 
Günter Höpfl 

Tel. 08744 9672930 

 Ehrenamtlicher Versichertenberater 
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd 

Klaus Albrecht 
Tel. 08744 967603 

albrechtklaus66@googlemail.com 

Nach Terminvereinbarung 
kostenlose Auskunft zu Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung  

sowie Hilfe bei der Kontenklärung und Beantragung von Renten 
direkt bei Ihnen zu Hause. 

 
 

Staatliche Versicherungsamt  
beim Landratsamt Landshut 

Tel. 0871 408 - 1130 
personalstelle@landkreis-landshut.de 

Ein Thema, das uns alle betrifft: 
Vorsorge für einen Notfall!  

Jeden kann es treffen und plötz-
lich muss sich ein Angehöriger 
um Ihre privaten Angelegenhei-
ten kümmern.  

Aus diesem Grund ist es für je-
den ratsam, eine persönliche 
„Notfallmappe“ anzulegen. 

Mit dieser „Notfallmappe“ sollten 
Sie Ihren Angehörigen einen 
umfassenden Überblick über 
Ihre wichtigen, persönlichen Un-
terlagen verschaffen.  

Bitte denken Sie auch daran, 
diese „Notfallmappe“ stets aktu-
ell zu halten und Ihre Vertrau-
ensperson zu informieren, an 
welchem sicheren Ort Ihre Not-
fallmappe im Ernstfall zu finden 
ist! 

 

 

Eine kleine Stütze, welche Da-
ten und Unterlagen u. a. in die 
Notfallmappe sollten: 

 Ärzte, sämtliche Befunde, 
Krankenhausunterlagen, 
mögliche Allergien, aktuelle 
Medikamentenliste (evtl. mit 
den dazugehörigen Diagno-
sen)  

 Blutgruppe und Impfpass  
 bestehende Verträge (z. B. 

Mietvertrag) 
 Bankunterlagen, Bankkon-

tovollmacht 
 Vorsorgevollmacht 
 ggf. Patientenverfügung 
 ggf. Testament 
 Geburtsurkunde, Stamm-

buch 
 evtl. Erbangelegenheiten 
 ggf. Organspendeausweis  
 Kontaktliste, die im Notfall 

zu verständigen sind 
 Sämtliche Versicherungsdo-

kumente 
 eine Liste mit Registrierun-

gen und Abonnements, 
Vereinszugehörigkeit, …  

Sonstige Informationen wären 
auch hilfreich:  

 Informationen, was bei einer 
längeren Abwesenheit in 
Ihrer Wohnung/im Haus zu 
beachten ist. 
(Schlüsselverwahrung, Pflan-
zenpflege, Haustierpflege, …) 

 Bitte informieren Sie Ihren 
Vertrauten über den Ort Ihres 
Personalausweises sowie 
Krankenversichertenkarte 

Bedenken Sie bitte, dass Ihre 
Vertrauensperson mit dieser 
Mappe inkl. aller Dokumente 
befugt sein sollte, alle erforderli-
chen Maßnahmen in Ihrem Sin-
ne abwickeln zu können.  

Bitte seien Sie sich auch des-
sen bewusst, dass sich in sol-
chen Notfallmappen, sehr per-
sönliche und sensible Daten be-
finden.  

Vorsorge für einen Notfall - Seien Sie gerüstet! 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/BayernSued/DE/Beratung-und-Kontakt/Kontakt/Kontakt-Servicemodul/servicetelefon.html
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Notfallsammelräume bei Zivil– und Katastrophenschutz 

Gemeindezentrum Aham 
Am Lerchenfeld 2,  

84168 Aham 

Grund- und Mittelschule Gerzen 
Resenödstraße 23,  

84175 Gerzen 

Kinderwelt am Stachus in Lichtenhaag 
Leberskirchener Straße 2,  

84175 Gerzen OT Lichtenhaag 

Kindertageseinrichtung Kirchberg 
An der Freyung 2 a,  

84178 Kröning OT Kirchberg 

Kloster Johannesbrunn 
Klosterstraße 1,  

84175 Schalkham OT Johannesbrunn 

Im Rahmen des Zivil– und Katastrophenschutz sind bei einem eintretenden Notfall folgende              
Notfallsammelräume seitens der Bevölkerung aufzusuchen: 

Grundsätzlich gilt :  

Erste Anlaufstelle bei Fragen rund um den  
Zivil– und Katastrophenschutzfall ist immer das  

Landratsamt Landshut, Feuerwehrwesen,  
Tel. 0871 408 1333 

 bzw. vor Ort die 
 Verwaltungsgemeinschaft Gerzen,  
Vorzimmer, Tel. 08744 9604 - 985. 

Diese Notfallsammelräume und Zentren sind für  
eine Notstromeinspeisung umgerüstet.  

Die erforderlichen Aggregate  
werden aktuell angeschafft. 

Katastrophenschutz-Zentren:  

Kindertageseinrichtungen 
Kinderinsel St. Barbara, Aham 08744 208 
St. Irmengard, Gerzen 08744 965894 
Kinderwelt, Lichtenhaag 08741 9260530 
Montessori Johannesbrunn 08744 919654 
Kindergarten Kirchberg 08744 7157 
Kinderkrippe Kirchberg 08744 966 348  
Waldkindergarten Schalkham 0170 9861620 

Schulen 
Grundschule Aham 08744 1221 
Grund- und Mittelschule Gerzen 08744 441 
Grundschule Kirchberg 08744 430 

 
Bayernwerk AG, Störungsnr. 0941 28003366 

Rentenversicherung  0800 1000 480 15 
www.deutsche-rentenversicherung.de 

Ehrenamtliche Versichertenberater  
Deutsche Rentenversicherung Bund 
Günter Höpfl 08744 9672930 
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd 
Klaus Albrecht 08744 967603 

Wasserzweckverband Hofham 08709 9201-0 
Wasserversorgung 
              Mittlere Vils Aham 08744 9612 - 0 

Landratsamt Landshut 08703 9073 - 0 
Josef-Neumeier-Allee 1, 84051 Essenbach 

Zulassungsstelle 0871 408-5895 
Ohmstraße 2b, 84137 Vilsbiburg 

Kontaktdaten  

 
 

Medizinische Dienste 

Gemeinschaftspraxis   
Wolfgang und Dr. Brigitte  Hillebrand 

Fachärzte für Allgemeinmedizin  
Postweg 17, 84175 Gerzen 

08744 91134  

Praxis Thomas Zrenner  
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Bräufeldweg 1, 84168 Aham 

08744  8221 

 

Zahnarzt: 

Praxis Rebecca Lehner  
Schloßparkstraße 2, 84175 Gerzen 

0159 06347385  

Apotheke 

Storchenapotheke  
Inh.: Schierle Ingrid und Christian 

Hofmarkplatz 5, 84175 Gerzen 
08744 967554 

Tierärztlicher Dienst 

Dipl.-Tierarzt   
Benjamin Fischer M.sc. 

Hauptstr. 52, 84168 Aham/Loizenkirchen 
08744 9677971 
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WICHTIGE KONTAKTE 

Feuerwehr Notruf 112 

Rettungsleitstelle Landshut 
Notarzt, Notfallrettung und  
Krankentransport 
https://zrf-landshut.bayern/ils-landshut 

112 

Polizei Notruf 110 

Polizeidienststelle Vilsbiburg 
www.polizei.bayern.de 

08741 9627-0 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
www.116117.de 

116 117 

Kreiskrankenhaus Vilsbiburg 08741 60 0 

Sperr-Notruf 
für EC-, Kredit-, Handykarten,  
Personalausweis … 
www.sperr-notruf.de 

116 116 

Kinder- und Jugendtelefon 
(anonym und kostenlos erreichbar) 

www.nummergegenkummer.de/ 
kinder-und-jugendberatung/ 

116 111 

Elterntelefon 
(anonym und kostenlos erreichbar) 
www.nummergegenkummer.de/ 
elternberatung/elterntelefon/ 

0800 1110550 

Landshuter Offensive gegen häusliche 
Gewalt    www.log-landshut.de/ 

 

Krisendienst Bayern 
www.krisendienste.bayern/
niederbayern 

0800 655 3000 

Giftnotruf 089 19 240 

Ev. Telefonseelsorge 0800 111 01 11 

Kath. Telefonseelsorge 0800 111 02 22 

Sucht- und Drogen-Hotline 
*kostenpflichtig 

01806 31 30 31*  

NOTDIENSTE 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
Feuerwehr / Rettungsleitstelle 112 
Polizei  110 

Apotheken-Notdienstplan: 
https://www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche 

 

Zahnärzte-Notdienstplan: 
https://www.zahnarzt-notdienst.de/ 

Standesamt Vilsbiburg 
Stadtplatz 26, 84137 Vilsbiburg  

Zimmer: E.01  und E.02  
Tel. 08741 305-439  

standesamt@vilsbiburg.de  

www.vilsbiburg.de/unser-standesamt 

       

 im Zugang der Sparkasse in der 
Hofmark, Gerzen 

 am FFW-Haus in Lichtenhaag, 
Gerzen 

 am rückwärtigen Eingang  
beim Gasthaus Sedlmeier in 
Kirchberg, Kröning 

 an der Klause in Wippstetten, 
Kröning 

 an der Kirche in Dietelskirchen, 
Kröning 

 am rückwärtigen Parkplatz  
beim Gasthaus „Zur Linde“   
in Leberskirchen 

 beim rückwärtigen Kloster-
Parkplatz am Sportheim  
in Johannesbrunn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zudem fungieren die beiden  
Freiwilligen Feuerwehren Aham 

und Jesendorf, Gemeinde  
Kröning, als sog.  

„Defi-Zubringer“,  
welche über den  

Notruf 112 alarmiert werden. 

Defibrillatoren (Standorte) 

https://zrf-landshut.bayern/ils-landshut
http://freistaat.bayern/dokumente/behoerde/6555253652?plz=84175&behoerde=75330706566&gemeinde=228524439671
http://www.polizei.bayern.de/
http://www.116117.de
http://www.sperr-notruf.de
https://www.nummergegenkummer.de/elternberatung/elterntelefon/
http://www.krisendienste.bayern/niederbayern
http://www.krisendienste.bayern/niederbayern
https://www.vilsbiburg.de/unser-standesamt
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Rathausplatz 1, 84175 Gerzen 

Tel. 08744 9604-0 

Emailadressen der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

info@gerzen.de geschaeftsleitung@gerzen.de breitband@gerzen.de 

buergeramt@gerzen.de bauamt@gerzen.de personalamt@gerzen.de 

kasse@gerzen.de steueramt@gerzen.de vorzimmer@gerzen.de 

oeffentlichkeitsarbeit@gerzen.de ILE-bina-vils@gerzen.de kaemmerei@gerzen.de 

wahlen@gerzen.de Bitte nutzen Sie diese Adressen! standesamt@vilsbiburg.de 

KONTAKTDATEN 

Anliegen bestenfalls  
per Mail oder  

Telefon abwickeln 
Möglichkeit der Online-

Anträge nutzen 
(https://www.gerzen.de/Rathaus

-Service-Portal.n32.html)  

Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag von 7:15 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 

Montag und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

Außerhalb der Geschäftszeiten nur mit Terminvereinbarung! 

Name Durchwahl Zi-Nr. Aufgabenbereich 

Strötz Petra 0 1 / EG Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit 

Kaspar Stephanie 
980 

1 / EG Öffentlichkeitsarbeit 

Kiermeier Bettina 2 / EG Öffentlichkeitsarbeit 

Wunderlich Monika 43 2 / EG ILE-Regionalmanagerin 

Gschwandtner Anita 

981 3 / EG 

Melde-, Passamt, Wahlamt, Gewerbeamt, 

Krenn Martina Fundamt, Veranstaltungen, Gaststättenrecht 

Meier Michelle   

Kaiser Simon 

982 
5 + 6 / 

EG 
Bauamt, Wasserrecht, Liegenschaften 

Kerscher Claudia 

Paech Jürgen 

Sigl Julia 

Birnkammer Tina 

984 

  

Steuern, Gebühren, Abfallwirtschaft, Abgaben Helmhacker Carolina 7 / EG 

Neumann Maxi   

Gegenfurtner Sarah 
986 10 / OG Personalamt 

Wünsch Verena 

Arends Svetlana 
985 14 / OG Vorzimmer, Versicherungen 

Maier Veronika  

Hoffmeister Klaus 34 15 / OG Geschäftsstellenleiter, Breitbandpate 

Vogel Vanessa 
983 

12 / OG Kämmerin, Wahlen 

Kratzer Andrea  17 / OG Kämmerei 

Niedermeier Renate 

989 16 / OG Kasse, Rechnungsprüfung Obermeier Alexandra 

Sterr Magdalena 

Hartshauser Konrad 

985 

13 / OG VG-Vorsitz, SV-Vorsitz, 1. Bürgermeister Kröning 

Herrnreiter Jens 11 / OG ZV-Vorsitz, 1. Bürgermeister Aham 

Luger Johann 11 / OG SV-Vorsitz, 1. Bürgermeister Gerzen 

Fuchs Lorenz 13 / OG Stellv. VG-Vorsitz, 1. Bürgermeister Schalkham 

mailto:kasse@gerzen.de
mailto:buergeramt@gerzen.de
mailto:bauamt@gerzen.de
mailto:personalamt@gerzen.de
mailto:kasse@gerzen.de
mailto:steueramt@gerzen.de
mailto:vorzimmer@gerzen.de
mailto:kasse@gerzen.de
https://www.gerzen.de/mitarbeiter
https://www.gerzen.de/mitarbeiter
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html

